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Kerndaten 
Ort: Aula des Vom-Stein-Haus der Uni Münster, Schlossplatz 34, 48143 Münster 

Termin: Samstag, 10. Oktober 2020, 09:00 – 18:30 Uhr, 
Sonntag, 11. Oktober 2020, 09:00 – 13:00 Uhr 

Tagesordnung  
0 Begrüßung und Formalia 
a. Eröffnung des Kongresses durch den Bundesvorsitzenden 
Malte Steuber eröffnet den 67. Bundeskongress der JEF Deutschland.  

 
b. Begrüßung durch den Vorsitzenden der JEF Münster sowie der JEF NRW  

1. Markus Tichy (JEF Münster Vorsitzender, Organisationsteam JEF Münster) 
2. Joris Duffner (JEF NRW Vorsitzender) 

c. Bericht der Mandatsprüfungskommission 
Ludger Wortmann (JEF NRW)  berichtet für die Mandatsprüfungskomission.  

Die Arbeit der Mandatsprüfungskommission wird erläutert, die darin besteht, die Anzahl der 
BuKo-Mandate jedes Landesverbandes anhand der Mitgliederlisten festzustellen und dies 
anhand der Protokolle der Landesmitgliederversammlungen zu überprüfen.  

Ein Landesverband hat in Absprache mit dem Bundesvorstand und der 
Mandatsprüfungskommission auf seine Mandate verzichtet hat, da keine 
Landesmitgliederversammlung stattgefunden hat.  

Bitte an die Landesverbände, ihre Satzungen in Zukunft verstärkt zu erläutern, um das 
regelmäßige Stattfinden von Landesversammlungen und Landesvorstandswahlen zu 
gewährleisten.  Langfristig soll ein Schulungsangebot geschaffen werden.  
 
Der Bericht ist dem Protokoll in Anlage 1 beigefügt.  

d. Feststellung der Stimmberechtigung und der Beschlussfähigkeit  
Der Bundeskongress wurde gemäß § 14 Abs. 1 Satzung einberufen. Der Termin des                         
Bundeskongresses wurde den Landesverbänden per E-Mail vom 14.08.2020 durch den                   
Bundesvorsitzenden Malte Steuber mit der vorläufigen Tagesordnung und den                 
Satzungsänderungsanträgen mitgeteilt. Der Bundeskongress wurde damit ordnungsgemäß             
einberufen. 

Mit 94 anwesenden Stimmen von 120 möglichen Stimmen ist der Bundeskongress                     
beschlussfähig.  

e. Wahl des Tagungspräsidiums  
Der Bundesausschuss hat auf seiner Sitzung am 09. Oktober 2020 dem Bundeskongress für 
das Präsidium vorgeschlagen:  
 

1. Pia Schulte 

Präsidentin  

2. Julian Schahl 
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Stellvertretenden Präsident 

3. Marius Schlageter 

Mitglied des Tagungspräsidiums  

 

Die Wahlvorschläge 1 bis 3 werden jeweils in einer offenen Wahl einstimmig gewählt. Sie 
nehmen die Wahl an.  

f. Einweisung durch das Tagungspräsidium  
Pia Schulte erklärt die Rolle, die Aufgaben und Funktionen des Bundeskongresses als                       
oberstes beschlussfähiges Gremium der JEF.  

Sie weist außerdem auf die in diesem Jahr besonderen Hygienemaßnahmen aufgrund von                       
Corona hin. Diese beinhalten: 

● eine feste Sitzordnung, Maskenpflicht, die Abgabe der Tischkarte beim Verlassen des                     
Tagungsraums 

● Das Präsidium kann Delegierte bei Verstößen gegen Hygieneregeln zur Rechenschaft                   
ziehen 

 
Es wird außerdem auf die verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen des hybriden                     
Bundeskongress aufmerksam gemacht:  

● Die Beteiligung via Videokonferenz, für diejenigen, die nicht vor Ort dabei sein können 
● Die Beteiligung vor Ort  
● Alle Redner*innen müssen sich online und offline mit Vor- und Nachnamen sowie                       

Landesverband auf die online bereitgestellte Redeliste eintragen  
 
Es wird während des ganzen Kongresses außerdem auf die Redeanteile geachtet, um                       
Gender- und Diversitäts-Ansprüchen gerecht zu werden.  
 
g. Beschlussfassung über die endgültige Tagesordnung 
 

Die geringfügig angepasste Tagesordnung wird in einer offenen Abstimmung als 
endgültig beschlossen.  

h. Wahl der Zählkommission 
Für die Zählkommission stellen sich zur Wahl:  

1. Lena Weige (JEF Schleswig-Holstein) 

2. Alina Wenger (JEF Baden-Württemberg) 

3. Hannah Dieterle (JEF Baden-Württemberg) 

Die Wahlvorschläge 1 bis 3 werden im Verfahren der Gesamtwahl per Handzeichen 
einstimmig gewählt. Sie nehmen die Wahl an.  
 

i. Beschluss des Protokolls des 66. Bundeskongresses 
 

Das Protokoll des Bundeskongresses vom 12. und 13. Oktober 2019 wird in einer offenen 
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Wahl einstimmig angenommen. 

1. Berichte 
a. Bericht des Bundesvorstands und des Bundessekretariats 
Malte Steuber berichtet über die vergangenen zwei Jahre und die Entwicklungen seit dem 
letzten Bundeskongress. Er stellt die Teams 2018-2019 und 2019-2020 vor, die u.a. aus 
Bundesvorstand, Bundessekretariat, Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, Kooptierten, 
Bundesfreiwilligen und Honorarkräften bestanden.  

Der Verband konnte sein Profil in den drei Säulen: politische Arbeit, Verbandsarbeit und                         
politische Bildung nachhaltig schärfen und wichtige Akzente setzen.  
 
Durch inhaltliche Statements und Kampagnen, aber auch durch die Zusammenarbeit mit                     
wichtigen Partnern wie die Europa Union Deutschland oder Jugendparteien konnte die                     
politischen Wirksamkeit und die Sichtbarkeit der JEF verbessert werden. Es wurden                     
Veranstaltungen wie die Europawerkstatt, das Parlamentarische Europaforum und               
Podiumsdiskussionen veranstaltet. Zusätzliche Sichtbarkeit erlangte die JEF durch Auftritte bei                   
Berlin-direkt, NDR.info, ZDF heute und in Zeitungen. Die Netzwerkarbeit wurde                   
vorangetrieben und neue Förderpartner z.B. im Auswärtiges Amt gewonnen. 

Der Schwerpunkt 2019 lag dabei besonders auf der Kommunikation und der                     
Öffentlichkeitsarbeit, die seitdem stetig weiterentwickelt und professionalisiert hat. Die Arbeit                   
basiert auf einer Kommunikationsstrategie, die von einer eigens dafür angestellten 450€ Kraft                       
entwickelt wurde.  

Der Schwerpunkt 2020 lag vor allem auf der Verbandsentwicklung und der Verbandspflege.                       
Angesichts der erstmals sinkenden Mitgliederzahlen sollte der Fokus auf der nachhaltigen                     
Mitgliedergewinnung und der Stärkung der Landes- und Kreisverbände liegen. Das                   
Verbands:stoff Projekt stellt dafür mit einem Podcast, einem Wiki-Lexikon, dem Grund:stoff,                     
Leitfäden wichtige Elemente und Strukturen zur Verfügung, ebenso wie die Mitgliederumfrage                     
und die AG Verbandsentwicklung. Die internen Strukturen konnten durch                 
Projektmanagementtools verbessert und professionalisiert; die Verbandsentwicklung auch im               
Bundessekretariat durch neues Fördermittelmanagement und zentrale Ansprechpartner             
geschärft werden.  

Im Rahmen der Bildungsarbeit konnte sich die Europe@School AG im letzten Jahr neu                         
aufstellen und Projekte umsetzen. Kooperationsgespräche mit der Schwarzkopfstiftung               
stehen an.  

Insgesamt kann auf zwei erfolgreiche und produktive Jahre im Bundesvorstand                   
zurückgeschaut werden. 

a. Bericht der Bundesschatzmeisterin  
In Vertretung für die Schatzmeisterin übernimmt der Bundesgeschäftsführer Lutz Gude die 
Vorstellung des Berichts. Es wird erläutert, dass die Finanzen operativ in Absprache zwischen 
BuVo, BuSek und Schatzmeisterei auf Grundlage des vom Bundesausschuss beschlossenen 
Haushaltes umgesetzt werden. In den letzten zwei Jahren gab es zwei positive 
Jahresabschlüsse. 2019 gab es ein besonders hohes Haushaltsvolumen aufgrund der 
Europawahl und damit verbundenen Kampagnen. 2020 sank das Haushaltsvolumen wieder 
auf ein Normalmaß. Durch die Umwidmung von Fördergeldern hat JEF durch die Corona 
Pandemie so gut wie keine finanziellen Nachteile erleiden müssen. Im Ausblick auf 2021 
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werden neue Projekte erwähnt, aber Corona weiterhin als Herausforderung angeführt. 
 

a. Bericht der Finanzprüfungskommission 
Der Bericht der Finanzprüfungskommission wird direkt im Anschluss an den 
vorangegangenen Bericht ebenfalls in Vertretung vom Bundesgeschäftsführer Lutz Gude 
vorgestellt, da kein Mitglied der Kommission anreisen konnte. Der Bericht wurde den 
Delegierten vorab schriftlich zugesendet. Es wird erläutert, dass die 
Finanzprüfungskommission als finanzielles Kontrollinstrument dient. Alle finanziellen 
Unterlagen wurden der Kommission zur Verfügung gestellt und geprüft. Es gab keine 
Unstimmigkeiten oder Beanstandungen.  Die Entlastung des Vorstandes wird vorgeschlagen.  

Der Bericht ist dem Protokoll in Anlage 2 beigefügt.  

b. Bericht des Bundesausschuss 
Julian Schahl berichtet als Vorsitzender des Bundesausschusses. Zunächst wird die 
Arbeit des Bundesausschusses erläutert, die darin besteht als Kontroll- und 
Beratungsgremium für den Bundesvorstand zu fungieren. Der BA tagt pro 
Amtsperiode vier Mal. Des weiteren wird über die Entstehung der 
Unterausschussgruppen Reformen und Gremien und Strukturreformen berichtet. Bei 
der anschließenden Aussprache zu den Berichten gibt es keine Redebeiträge. 
 

c. Aussprache zu den Berichten 
 

Es werden keine Nachfragen zu den Berichten gestellt.  

 
d. Entlastung des Bundesvorstands  
 

Der Bundesvorstand wird mit Enthaltungen desselbigen ohne Gegenstimmen entlastet.  

2. Wahlen 
a. Wahl des*der Bundesvorsitzenden 
Es liegen folgende Kandidaturen für die Position der*s Bundesvorsitzenden vor: 

1. Clara Föller  
JEF Hessen 

2. Lena-Louisa Schall  
JEF Hessen 

Die Kandidatin Clara Föller nimmt die Möglichkeit wahr, sich im Saal vorzustellen und Fragen 
zu beantworten. 

Kandidatin Lena-Louisa Schall nimmt die Möglichkeit der digitalen oder analogen Vorstellung 
nicht wahr.  

Die Position wird im Verfahren der Einzelwahl gewählt. Die Beschlussfähigkeit ist zu jedem                         
Zeitpunkt der Wahl gegeben. 

Das Tagungspräsidium verkündet das Ergebnis: 

Anwesende Stimmen: 95 
Abgegebene Stimmen: 94 
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Gültige Stimmen: 94 
Ungültige Stimmen: 0 

Diese verteilen sich wie folgt: 
 

Clara Föller: 
Ja:  92 
Nein: 0 
Enthaltung: 1 

Lena-Louise Schall: 
Ja:  1 
Nein: 0 
Enthaltung: 0 

 

Das Tagungspräsidium fragt die Kandidatin, ob sie die Wahl annimmt. Sie nimmt die Wahl 
an.  

Damit ist Clara Föller (JEF Hessen) zur neuen Bundesvorsitzenden der JEF Deutschland 
gewählt.  

 

b. Wahl des*der Bundessekretär*in 
Es liegen folgende Kandidaturen für die Positionen der*des Bundessekretär*in vor: 

1. Emmeline Charenton 
JEF Bayern 
  

Die Bundesvorsitzende Clara Föller schlägt Emmeline Charenton als Bundessekretärin vor. 
Die Kandidatin nimmt die Gelegenheit wahr, sich vorzustellen. 

Die Position wird im Verfahren der Einzelwahl gewählt. Die Beschlussfähigkeit ist zu jedem                         
Zeitpunkt der Wahl gegeben.  

Das Tagungspräsidium verkündet das Ergebnis: 

Anwesende Stimmen: 95 
Abgegebene Stimmen: 95 
Gültige Stimmen: 95 
Ungültige Stimmen: 0 
Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Stimmoptionen: 

Ja: 93 
Nein: 0 
Enthaltung: 2 

 

Das Tagungspräsidium fragt die Kandidatin, ob sie die Wahl annimmt. Sie nimmt die Wahl 
an.  
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Damit ist Emmeline Charenton (JEF Bayern) zur neuen Bundessekretärin der JEF 
Deutschland gewählt.  

 
c. Wahl des*der Schatzmeister*in 
Es liegen folgende Kandidaturen für die Positionen der*des Bundessekretär*in vor: 

1. Michail Kalpakikis  
JEF Schleswig-Holstein 

 
Der Kandidat nimmt die Möglichkeit wahr, sich durch ein zuvor aufgezeichnetes Video 
vorzustellen. 
 
Nachdem es mehrere Nachfragen an den Landesverband Schleswig-Holstein zur Person des 
Kandidaten gab, wurde ein GO-Antrag auf eine Personaldebatte gestellt. Dieser wurde mit 
überwiegender Mehrheit angenommen.  
In der Debatte werden mangelnde Informationen sowie fehlende interne Ab- und 
Aussprachen zwischen den Landesverbänden angesprochen. 
 

Die Position wird im Verfahren der Einzelwahl gewählt. Die Beschlussfähigkeit ist zu jedem                         
Zeitpunkt der Wahl gegeben. 

Das Tagungspräsidium verkündet das Ergebnis: 

            Anwesende Stimmen: 95 
Abgegebene Stimmen: 92 
Gültige Stimmen: 92 
Ungültige Stimmen: 0 
Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Stimmoptionen: 

Ja: 45 
Nein: 9 
Enthaltung: 38 

Da Enthaltungen im Verfahren der geheimen Einzelwahl als Gegenstimme gewertet werden,                     
ist der Kandidat nicht gewählt, da er nicht die einfache Mehrheit der Stimmen erhalten hat. 

Gemäß Wahlordnung §5 Abs 4, gem. Satzung § 26 Abs 4: Die Stelle bleibt vakant, die                               
Funktion wird durch den Bundesvorstand übernommen. 

 
d. Wahl der vier stellvertretenden Bundesvorsitzenden 
Es liegen folgende Kandidaturen für die Positionen der stellvertretenden Bundesvorsitzenden                   
vor: 

1. Larissa Montag   
JEB Berlin-Brandenburg  

2. Laura Gaißmaier 
JEF Thüringen 

3. Simon Paetzold  
JEF NRW 

4. Stella Meyer 
JEF Bremen 
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Die Kandidatinnen Larissa Montag und Laura Gaißmaier nehmen die Möglichkeit wahr, sich 
vorzustellen und Fragen zu beantworten. Die Kandidat*innen Simon Paetzold und Stella 
Meyer nehmen die Möglichkeit wahr, sich digital per Videozuschaltung vorzustellen und 
Fragen zu beantworten. 
 

Die Positionen werden im Verfahren der Gesamtwahl gewählt. Die Beschlussfähigkeit ist zu                       
jedem Zeitpunkt der Wahl gegeben.  

Das Tagungspräsidium verkündet das Ergebnis: 

Anwesende Stimmen: 95 
Abgegebene Stimmen: 95 
Gültige Stimmen: 95 
Ungültige Stimmen: 0 

Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Stimmoptionen: 

1. Laura Gaißmaier  
Ja:  86 
Nein: 4 
Enthaltung: 5 
 

2. Stella Meyer 
Ja:  93 
Nein: 2 
Enthaltung: 0 
 

3. Larissa Montag  
Ja:  89 
Nein: 2 
Enthaltung: 4 
 

4. Simon Paetzold  
Ja:  93 
Nein: 0 
Enthaltung: 2 

Enthaltungen insgesamt: 11 

 

Das Tagungspräsidium fragt die Kandidat*innen, ob sie die Wahl annehmen. Sie nehmen 
die Wahl an.  

Larissa Montag (BB), Laura Gaißmaier (Thüringen), Simon Paetzold (NRW) und Stella 
Meyer (Bremen) sind als stellvertretende Bundesvorsitzende gewählt.  

 

e. Wahl der fünf Beisitzenden im Bundesvorstand 
Es liegen folgende Kandidaturen für die Positionen der Beisitzer*innen vor:  
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1. Yvonne Fuhr  
JEF Baden-Württemberg  

2. Jula Lühring  
JEF Niedersachsen 

3. Pia Osman 
JEF Sachsen-Anhalt  

4. Mario Schäfer  
JEF Bayern 

5. Sara Stachelhaus  
JEF Baden-Württemberg  

 

Die Kandidatinnen Yvonne Fuhr, Jula Lühring, Pia Osman und Sara Stachelhaus nehmen die 
Gelegenheit wahr sich digital per Videozuschaltung vorzustellen und Fragen zu beantworten. 

Der Kandidat Mario Schäfer nimmt die Möglichkeit wahr, sich vorzustellen und Fragen zu 
beantworten. 

Die Positionen werden im Verfahren der Gesamtwahl gewählt. Die Beschlussfähigkeit ist zu                       
jedem Zeitpunkt der Wahl gegeben.  

Das Tagungspräsidium verkündet das Ergebnis: 

Anwesende Stimmen: 95 
Abgegebene Stimmen: 95 
Gültige Stimmen: 95 
Ungültige Stimmen: 0 

Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Stimmoptionen: 

1. Yvonne Fuhr  
Ja:  89 
Nein: 4 
Enthaltung: 2 
 

2. Jula Lühring 

Ja:  89 
Nein: 0 
Enthaltung: 6 
 

3. Pia Osman 
Ja:  93 
Nein: 0 
Enthaltung: 2 
 

4. Mario Schäfer  

Ja:  88 
Nein: 1 
Enthaltung: 6 
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5. Sara Stachelhaus  
Ja:  93 
Nein: 0 
Enthaltung: 2 

Enthaltungen insgesamt: 18 

 

Das Tagungspräsidium fragt die Kandidat*innen, ob sie die Wahl annehmen. Sie nehmen 
die Wahl an.  

Yvonne Fuhr (BaWü), Jula Lühring (NDS), Pia Osman (Sachsen-Anhalt), Mario Schäfer (BY) 
und Sara Stachelhaus (BaWü) sind als Beisitzer*innen im Bundesvorstand gewählt.  

Die jeweiligen Wahlprotokolle sind hier in Anlage 3-7 beigefügt.  

 

3. Anträge 
a. Anträge zur Änderung der Satzung 
Es liegen Satzungsänderungsanträge vor. Das Präsidium weist auf die dafür benötigte ¾ 
Mehrheit hin.  

A1 (JEF NDS, Tobias von Gostomski) – betreffend die Satzung  
Satzung: § 22 (4): Präsidium des Bundesausschusses 
Der Antragssteller stellt den Antrag vor. 
Es gibt weder Änderungsanträge, noch Wortmeldungen. 
Die Abstimmung wird von der Zählkommission ausgezählt. Diese ergibt: 
 
Gesamt: 90 
Dafür: 86 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 4 
 
Damit ist eine 2/3 Mehrheit erreicht. 
 
Der Antrag ist angenommen.  
 

A3 (JEF NDS, Tobias von Gostomski) – betreffend der Satzung.  
Satzung: § 2 (1): Politisches Programm 
Der Antragssteller stellt den Antrag vor. 
Es gibt weder Änderungsanträge, noch Wortmeldungen. 
Die Abstimmung wird von der Zählkommission ausgezählt. Diese ergibt: 
 
Gesamt: 90 
Dafür: 87 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 3 
 
Damit ist eine 2/3 Mehrheit erreicht. 
 
Der Antrag ist angenommen.  
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A4 (JEF NDS, Tobias von Gostomski) – betreffend die Satzung.  
Satzung: § 2 (2): Politisches Programm 
Der Antragssteller stellt den Antrag vor. Es folgt eine Aussprache mit diversen Wortmeldungen 
dazu. 
Es liegen keine Änderungsanträge vor.  
Die Abstimmung wird von der Zählkommission ausgezählt. Diese ergibt: 
 
Gesamt: 90 
Dafür: 54 
Dagegen: 20 
Enthaltungen: 16 
 
Damit ist keine 2/3 Mehrheit erreicht. 
Der Antrag ist damit nicht angenommen worden. 
 
 
A5 (JEF NDS, Tobias von Gostomski) – betreffend die Satzung 
Satzung: § 2 (4): Politisches Programm 
Der Antragssteller stellt den Antrag vor. Es kommt ohne Wortbeiträge direkt zur Abstimmung. 
Die Abstimmung wird von der Zählkommission ausgezählt. Diese ergibt: 
 
Abgegeben: 90 
Dafür: 88 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 2 
 
Damit ist eine 2/3 Mehrheit erreicht. 
Der Antrag ist angenommen.  
 
A6 (BuVo, Clara Föller) – betreffend die Satzung 
Satzung: §44 Einsatz von Telemedien in der Gremienarbeit 
Clara Föller stellt den Antrag für den Antragssteller  vor.  
Nach diversen Wortmeldungen gibt es einen GO-Antrag auf sofortige Abstimmung, der 
mangels Gegenrede angenommen wurde.  
Die Abstimmung wird von der Zählkommission ausgezählt. Diese ergibt: 
 
Abgegeben: 90 
Dafür: 76 
Dagegen: 12 
Enthaltungen: 2 
 
Damit ist eine 2/3 Mehrheit erreicht. 
Der Antrag ist angenommen.  
 
Die entsprechend dieser Beschlüsse geänderte Satzung ist diesem Protokoll als Anlage 8 
beigefügt. 
 

b. Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung des Bundeskongresses  
 
Es liegt ein Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung des Bundeskongresses vor: 
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A2 (diverse Landesverbände und Einzelpersonen) – betreffend der GO des BuKo 
GO des BuKo: § 3 (2): Anträge 
Die Antragssteller stellen den Antrag vor. Es kommt ohne Wortbeiträge direkt zur 
Abstimmung. Es gibt keine Änderungsanträge. 
Die Abstimmung wird von der Zählkommission ausgezählt. Diese ergibt: 
 
Gesamt: 90 
Dafür: 88 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 2 
 
Damit ist eine 2/3 Mehrheit erreicht. 
Der Antrag ist angenommen.  
 
Die entsprechend dieses Beschlusses geänderte Geschäftsordnung ist diesem Protokoll als 
Anlage 9 beigefügt 
 
c. Inhaltliche Anträge  
IA7 – Leitantrag: Lasst Europa nicht im Regen stehen! (Bundesvorstand) 
Der Antragssteller stellt den Antrag vor. Es folgt eine Aussprache mit diversen Wortmeldungen 
dazu. 
Es liegen Änderungsanträge vor.  
 
ÄA1 (JEF NRW)  
Der Änderungsantrag ist mehrheitlich angenommen 
 
ÄA6 (JEF Baden-Württemberg)  
Der Antragsteller zieht seinen Änderungsantrag zurück. 
 
ÄA8 (JEF Saarland, Christoph Hertweck) 
Der Änderungsantrag ist mehrheitlich angenommen. 
 
ÄA3 (JEF Niedersachsen) 
Der Antrag wird vom  Antragsteller in Gänze übernommen.  
 
ÄA7 (JEF Thüringen) 
Der Antrag wird mit überwiegender Mehrheit angenommen. 
 
ÄA4 (JEF Niedersachsen) 
Der Änderungsantrag ist abgelehnt.  
 
Schlussabstimmung über Gesamtantrag, der Antragsteller verzichtet auf eine letzte Erklärung.  
  
Der Leitantrag IA7 ist in geänderter Fassung mit großer Mehrheit angenommen. 

 
OA1 – Betreffend Umfrage bzgl. Empowerment und Diversity (Bundesvorstand, 
Bundesprojekt Empowerment und Diversity) 
Der Antragssteller stellt den Antrag vor. Es folgt eine Aussprache mit diversen Wortmeldungen 
dazu. 
Es liegen Änderungsanträge vor.  
 
ÄA10 wird einstimmig angenommen.   
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ÄA3 wird von den Antragstellenden übernommen.  
 
ÄA11 wird von den Antragstellenden übernommen.  
 
ÄA4 wird von den Antragstellenden zurückgezogen.  
 
ÄA5 wird von den Antragstellenden übernommen. 
 
ÄA2 wird von den Antragstellenden übernommen.. 
 
ÄA6 wird von den Antragstellenden übernommen. 
 
ÄA1 geht in ÄA6 auf, wird insofern von den Antragstellenden zurückgezogen. 
 
ÄA7, ÄA8, ÄA9, ÄA12 wurden von den Antragstellenden übernommen.  
 
Eine Delegierte verlässt den Bundeskongress, damit sind noch 89 Stimmberechtigte im Raum.  
 
ÄA 13 wird bei zwei Enthaltungen angenommen.  
 
In der Schlussabstimmung wird der Antrag OA1  in der geänderten Form mehrheitlich 
angenommen.  
 
 
OA2 – Revision des politischen Programms (Tobias von Gostomski, Clara Föller, Laura 
Wanner) 
Die Antragssteller stellen den Antrag vor.  
Der Antrag wird ohne Wortmeldungen und Änderungsanträge abgestimmt.  
 
Der Antrag OA2 wird mehrheitlich – mit zwei Gegenstimmen - angenommen.  
 
IA12 Klimaschutz (diverse Landesverbände) 
Die Antragssteller stellen den Antrag vor.  
Der Antrag wird ohne Wortmeldungen und Änderungsanträge abgestimmt. 
 
Der Antrag IA12 wird einstimmig angenommen.  
 
IA17NEU5 (GlobalAlternative) -  COVID (JEF Saarland, JEF Rheinland-Pfalz) 
Der Antragssteller stellt den Antrag vor.  
 
Es gibt Änderungsanträge:  
 
Globalalternative ÄA16 
In diesen wurden weitestgehend die weiteren Änderungsanträge 17, 19, 20 einbezogen. Wird                       
durch den Antragsteller in ÄA16 übernommen.   
 
ÄA21 (BaWü) wird durch den Antragsteller angenommen.   
 
Der Antrag IA17NEU5 wurde in seiner geänderten Form mit wenigen Enthaltungen 
angenommen worden. 
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IA8 Grenzschließungen (JEF Saarland, Christoph Hertweck): 
Der Antragsteller zieht den Antrag zurück.  
 
GO-Antrag, dass alle übrigen inhaltlichen Anträge an den BA überwiesen werden wird 
mangels Gegenrede angenommen.  
 

Diese sind im Einzelnen:  
 

- IA9 Belarus (JEF Niedersachsen) 
 

- IA13 Public Code (Tobias Justinger, JEF Rheinland-Pfalz) 
 

- IA18 Bürgerinitiative (JEF Baden-Württemberg) 
 

- IA6 Entwicklungspolitik (Bundes-AG Programmatik) 
 

- IA11 Lieferketten (JEF Niedersachsen, JEF Bremen, JEF Hamburg, JEF 
Mecklenburg-Vorpommern, JEF NRW, JEF Schleswig-Holstein) 

 
- IA10 Wahlrecht (JEF Thüringen) 

 
- IA2 Pressefreiheit (JEF NRW) 

 
- IA15 Gleicher Lohn (JEF Thüringen) 

 
- IA4 Uiguren (JEF NRW) 

 
- IA14 Software (Tobias Justinger, JEF Rheinland-Pfalz) 

 
- IA3 Hongkong (JEF NRW) 

 
- IA5 Seenotrettung (JEF NRW) 

 
- IA1 Wahlzettel (JEF NRW) 

 
Die beschlossenen Anträge sind diesem Protokoll als Anlage 10-12 beigefügt. 

 

4. Verschiedenes  

 
a) Video-Einwurf durch Treffpunkt Europa Magazin. 

 

b) Einwurf von der JEF Saarland + JEF Rheinland-Pfalz: Es wurde Klage eingereicht zur                         
Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Grenzschließungen während der Corona               
Pandemie: Aufruf zur Unterstützung der Spendenakquise der Prozesskosten- und                 
Beratungskosten via GoFundMe. Aufschlüsselung der voraussichtlichen Kosten des               
Prozesses auf Nachfrage.  
Aufforderung, politischen Druck bzgl. der Grenzschließungen in allen KVs und LVs zu                       
erhöhen und Unterstützung auf allen Ebenen zu generieren. Mehr Infos dazu auch in                         
den Social Media Kanälen der JEF Deutschland.  
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Bericht der Mandatsprüfungskommission zum 
67. Bundeskongress der JEF-Deutschland vom 
10. – 11. Oktober 2020 in Münster  

1. Prüfung der Berechnung  

Die Mandatsprüfungskommission überprüfte die Berechnungen des Bundessekretärs zur Verteilung 
der Mandate auf dem Bundeskongress der Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland e.V. Die 
Prüfung beruhte auf dem in §4 der Geschäftsordnung der Mandatsprüfungskommission (MPK) der 
Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland e.V. definierten Vorgehen. Die 
Berechnungsgrundlage fußte auf den bis zur vorgegebenen Frist gemeldeten Mitgliedszahlen der 
Landesverbände.  

Bei einem Landesverband konnte keine ordentliche Einberufung zur Landesversammlung und damit 
auch keine Delegierten-Wahl ausgemacht werden. Dies ist auf die schon länger andauernden 
personellen Umbrüche in besagtem Landesverband zurückzuführen.  

Laut Satzung der JEF Deutschland und der Geschäftsordnung der Mandatsprüfungskommission ist 
ebenjene berechtigt Mandate, die über die satzungsgemäßen drei Grundmandate hinausgehen, in 
einem solchen Fall abzuerkennen. Dennoch haben sich die Mandatsprüfungskommission und der 
Bundesverband, in Abstimmung mit dem betreffenden Landesverband, darauf geeinigt, dass dieser 
seine Mandate für den diesjährigen Bundeskongress nicht wahrnimmt.   

Wir freuen uns dennoch, dass wir aus besagtem Landesverband zwei Gäste beim diesjährigen 
Bundeskongress begrüßen dürfen.  

Wir sind uns der Tatsache gewahr, dass sich viele Landesverbände immer noch in einem 
bundesweiten Prozess des „Generationswechsels“ befinden und hoffen beim nächsten Buko wieder 
Delegierte aller Landesverbände auf dem Bundeskongress empfangen zu können. 

Die vom Bundessekretär vorgestellten Berechnungen zur Mandatsverteilung wiesen zudem keinerlei 
Auffälligkeiten auf. Das vorgeschriebene Wahlverfahren wurde korrekt angewandt.  

§5 der Geschäftsordnung der MPK sieht einen erweiterten Prüfauftrag vor. Im Rahmen des erweiter- 
ten Prüfauftrages sind die Satzungen der Landesverbände dahingehend zu prüfen, ob  

(a) die jeweilige Landesatzung einen Passus enthält, dass Mitglieder des Landesverbandes mit 
ihrer Mitgliedschaft die Mitgliedschaft in der JEF Deutschland erwerben,  

und  

(b) ob die Bestimmungen der jeweiligen Landessatzung zur Wahl der Delegierten den 
Bestimmungen der JEF Deutschland entsprechen.  

Diesbezüglich wurden bereits beim vorletzten Bundeskongress im Jahr 2018 Abkommen mit 
einzelnen Landesverbänden präsentiert, die eine Ergänzung der jeweiligen Satzungen auf 
Empfehlung der MPK zur Folge hatte.  

Emmeline
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2. Empfehlungen an die Landesverbände  

Nach ihrer diesjährigen Prüfung gibt die Mandatsprüfungskommission zudem folgende 
Empfehlungen für die Landesverbände ab:  

• Die Mandatsprüfungskommission empfiehlt die Wahlprotokolle und Landessatzungen im 
Wiki aktuell zu halten, damit ein reibungsloser Prüfungsverlauf möglich ist. 	

• Außerdem empfiehlt die Mandatsprüfungskommission eine sorgsamere Führung der 
übermittelten Datengrundlage. Die übermittelten Listen sollten in jedem Fall das 
Eintrittsdatum sowie das Geburtsdatum der gemeldeten Mitglieder erhalten. Nur so ist eine 
korrekte Überprüfung des Mandates möglich. Auch ist hierbei auf das Thema Aktualität zu 
achten. Es wird zum Beispiel dringend empfohlen, ausgeschiedene Mitglieder aus den Listen 
zu entfernen.	

• Es konnte beobachtet werden, dass immer mehr Landesverbände dazu übergehen, eigene 
Mandatsprüfungskommissionen für die dortigen Landesversammlungen einzuführen. Dieses 
Vorgehen empfiehlt sich gerade bei größeren Landesverbänden.	

• Vielfach musste die Mandatsprüfungskommission leider feststellen, dass das Wahlverfahren 
der Delegierten zum Bundeskongress der JEF-Deutschland in den Protokollen der Landesver- 
sammlungen nicht näher spezifiziert wurde. Häufig ging aus den eingereichten Protokollen 
nicht hervor, welches Wahlverfahren angewandt wurde.  Eine Spezifizierung des 
Wahlverfahrens wird jedoch von der Mandatsprüfungskommission empfohlen. Bei 
Unklarheiten empfehlen wir zudem den Landesverbänden, sich an der Wahlordnung der JEF-
Deutschland zu orientieren. 	

• Wir begrüßen die umfangreichen Bemühungen des Bundesverbandes, Schulungen zur 
Verbandsverwaltung für neue Landesvorstände durchzuführen und empfehlen neuen 
Landesvorständen eine Teilnahme.	

 

	

HAMBURG, 05. Oktober 2020       

 

FREDERIK SCHERLER, VORSITZENDER DER MANDATSPRÜFUNGSKOMMISSION  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anhang: Übersicht der Mandate und Mitglieder der einzelnen Landesverbände im Jahr 
2020 

Sektionen Mitglieder Mandate 2020 

Baden Württemberg 

1096 21 

Bayern 

558 12 

Berlin-Brandenburg 

424 10 

Bremen 

42 4 

Hamburg 

129 5 

Hessen 

264 8 

Mecklenburg-Vorpommern 

42 4 

Niedersachsen 

201 6 

Nordrhein-Westfalen 

579 13 

Rheinland-Pfalz 

130 5 

Saarland 

61 4 

Sachsen 

79 4 

Sachsen-Anhalt 

34 4 

Schleswig-Holstein 

135 5 

Thüringen 

59 4 

Bundesvorstand (direkt) 0 11 

Gesamt 3.833 120 
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Bericht der Finanzprüfungskommission 

zum 67. Bundeskongress der Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland e.V. über das 

Geschäftsjahr 2019 

1. Formalia 

1.1. Prüfungsgrundlage 

Gemäß § 32 Absatz 2 der Satzung wird das Finanzgebaren jährlich von der Finanzprüfungs-
kommission (FPK) überprüft. Gemäß § 32 Absatz 1 erfolgt das Finanzgebaren nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Die FPK besteht gemäß § 33 Absatz 1 der Sat-
zung aus einer/einem Vorsitzenden und zwei Beisitzer*innen. 

1.2. Durchführung der Prüfung 

Der Jahresabschluss der Jungen Europäischen Föderalisten Deutschlands e.V. per 31. Dezem-
ber 2019 wurde am 19. August 2020 in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin in der Zeit von 
11.00 Uhr bis 16.00 Uhr geprüft. Der Jahresabschluss wurde wie in den Vorjahren von der 
Buchhaltungsfirma UB Controlling & Consulting GbR (UB) erstellt und durch die Steuerbevoll-
mächtigte Gabriela Wein geprüft.   

Bei der Prüfung waren folgende Personen anwesend: die Bundesschatzmeisterin Stella Ma-
yer, der Bundesgeschäftsführer Lutz Gude, Sachbearbeiterin Melis Guenay, Praktikantin He-
lena Däberitz, die Vorsitzende der FPK Lisa Ditlmann sowie die Beisitzenden Christine Straberg 
und Phillip Krassnig.  

1.3. Unterlagen 

Zur Prüfung wurden den Mitgliedern der FPK folgende Unterlagen vorab elektronisch durch 
die Bundesgeschäftsstelle zur Verfügung gestellt, die ein umfassendes Bild über die Finanzen 
der JEF geben. In alle Unterlagen konnte in der Bundesgeschäftsstelle Einsicht genommen 
werden: 

x von UB Controlling & Consulting GbR (UB) erstellter und von der Steuerbevollmächtig-
ten Gabriela Wein geprüfter Jahresabschluss 2019 (enthält die GuV, Bilanz, Konten-
nachweis zur GuV und zur Bilanz; jeweils inkl. Vorjahresvergleich),  

x Kontenübersichten (enthalten alle gegen Aufwand- und Ertragskonten, Kreditoren/De-
bitoren und Bankkonten gestellten Buchungen),  

x Buchungsjournal (chronologische Auflistung aller Buchungen),  
x Summen- und Saldenliste,  
x betriebswirtschaftliche Auswertungen (strukturierte Übersicht der Einnahmen, Ausga-

ben und Ergebnisse) aller im 2019 Haushaltsbeschluss aufgeführten Projekte sowie der 
Geschäftsstelle und des allgemeinen Haushalts 2019 

Emmeline
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Im Bundessekretariat konnten ferner in folgende Dokumente Einsicht genommen werden:  

x Umsatzsteuererklärung 2019 
x Verwendungsnachweise der Maßnahme Europa Machen gefördert durch das Europäische 

Parlament 
x Verwendungsnachweis zur Förderung des Kinder- und Jugendplans des Bunds.  

Zudem konnte während der Vorortprüfung auf die umfangreichen Beleg- und Rechnungsun-
terlagen zugegriffen werden. Nachfragen wurden bereitwillig, umfänglich und zufriedenstel-
lend durch die Bundesschatzmeisterin, den Bundesgeschäftsführer und die Sachbearbeiterin 
beantwortet. 

2. Prüfung des Jahresabschlusses 2019 

2.1. Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Zusammenarbeit mit der externen Buchhaltungsfirma UB, die 2012 initiiert wurde, läuft 
nach Aussage des Teams der Geschäftsstelle weiterhin sehr gut. Neben dem laufenden Bu-
chungsgeschäft erhält die Bundesgeschäftsstelle einmal monatlich die relevanten betriebs-
wirtschaftlichen Auswertungen zur Projekt- und Haushaltssteuerung wobei kein tagesaktuel-
ler Zugriff auf die Buchhaltungsdaten besteht bzw. die Einrichtung zu kostenintensiv wäre. 
Die Buchhaltungsfirma weise eine hohe Kompetenz in Fragen der gemeinnützigen Vereinsfi-
nanzen auf und berate zuverlässig und kompetent.  

2.2. Gewinn- und Verlustrechnung 

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant, mit Einnah-
men und Ausgaben in Höhe von knapp 332.000 EUR. Reell verringerte sich die Einnahmen-
seite auf 324.343,83 EUR und die Ausgabenseite auf 319.481,40 EUR.  
 
Nachfolgend einige Detailbeobachtungen:  
 

x Der im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene Gesamtumfang des Haushalts liegt 
darin begründet, dass im zu prüfenden Jahr die Wahlen zum Europäischen Parlament 
stattfanden. Im Wahljahr wurden mehr Maßnahmen als in anderen Jahren durchge-
führt und entsprechend auch mehr Fördermittel eingeworben.  

x Entgegen des geplanten ausgeglichenen Ergebnis, wurde ein Überschuss von 4.862,43 
EUR erzielt. Gemessen am Gesamtumfang des Haushalts ist dieser Überschuss von ei-
ner sehr geringen Abweichung (1%) und die hohe Finanzplanungskompetenz des Bun-
desverbands sehr erfreulich.  

x Der Großteil der Abweichung zwischen geplantem und tatsächlichen Haushalt 2019 
liegt darin begründet, dass der Bundeskongress nicht wie ursprünglich geplant in Er-
furt, sondern in Berlin stattgefunden hatte.  
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x Des Weiteren wurden im Wahljahr Materialien der Öffentlichkeitsarbeit kostenfrei an 
Landesverbände weitergeben, was zu gestiegenen Ausgaben führte.  

x Schließlich wurden sogenannte Microgrants, die vom Bundesverband zur Weiterlei-
tung an die Landesverbände eingeworben werden, von den Landesverbänden nicht 
abgerufen.  

 
Die Schatzmeisterin führte im Detail durch alle Haushaltsposten. Alle Rückfragen bezüglich 
der Abweichungen konnten erläutert und nachvollzogen werden. Alle Buchungen des Haus-
haltsplans konnten in den Kontenlisten eingesehen werden und die Salden der Konten sind 
mit den Angaben in der GuV identisch. 
 

2.3. Bilanz & Gemeinnützigkeit 

Die Bilanz zum Stand 31. Dezember 2019 weist ein Volumen von rund 38.000 EUR (2018: 
58.883,79 EUR) aus. Die Bilanzsumme ist relativ gering, da die JEF nicht bilanzierungspflichtig 
ist, sondern lediglich überjährige Zahlungen kreditorisch-debitorisch erfasst werden.  

Die Rücklagen (Eigenkapital) betrugen rund 23.311,69 EUR zum 31. Dezember 2019 und ent-
sprechen einer Betriebsmittelrücklage für rund drei Monate. D.h. damit könnte der beste-
hende Betrieb bei ausbleibenden Einnahmen drei Monate überbrückt werden und gleichzei-
tig ist der Wert unkritisch mit Blick auf die Gemeinnützigkeit. Insgesamt ist es begrüßenswert, 
dass die JEF genügend Mittel für die oben beschriebene Betriebsmittelrücklage verfügt. 
Dadurch können auch kurzfristige Liquiditätsengpässe auf Grund verspäteter Fördermittelein-
gänge verhindert werden. Dies war im Haushaltsjahr 2019 einmal notwendig.  

Ein weiteres Ansteigen der Rücklagen sollte jedoch nicht angestrebt werden. Schatzmeisterin 
und Geschäftsführer sind sich der besonderen finanziellen Ansprüche eines gemeinnützigen 
Vereins im Detail bewusst und verfolgen aktuelle politische Entwicklungen zum Thema. Die 
Steuererklärung zur Verlängerung der Gemeinnützigkeit ist alle drei Jahre fällig und fiel tur-
nusgemäß nicht in das zu prüfende Haushaltsjahr 2019.  

2.4. Bankkonten & Zahlungsverkehr 

Die JEF unterhielt nach Aussage der Schatzmeisterin zu Ende 2019 nur ein Bankkonto bei der 
GLS Bank (BLZ 43060967, Konto 1159747100). Schatzmeisterin und Geschäftsstelle sind mit 
dem Kontoservice zufrieden und begrüßen es, dass die JEF-Finanzen bei einer sozialen und 
ökologischen Bank liegen.  

Alle Überweisungen werden entweder von der Schatzmeisterin oder durch den Bundesge-
schäftsführer getätigt. Weitere Personen haben keinen Zugriff auf das Konto.  
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Der Kontostand zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2019 betrug 13.760 EUR (Im Vor-
jahr: 56.330,44 EUR). Die vergleichsweise hohe Differenz zwischen den Jahren liegt darin be-
gründet, dass 2018 kurz vor dem Jahreswechsel Fördergelder auf dem Konto eingegangen 
sind, die dann erst 2019 verwendet wurde.  

Die Salden der Buchführung stimmen mit den Bankauszügen überein und die Belege wurden 
stichprobenartig geprüft. 

2.5. Barkassen 

Entsprechend der Policy der letzten Jahre wurden in 2019 nur in Ausnahmefällen projektbe-
zogene Barkassen geführt und diese unverzüglich nach Projektende abgerechnet, d.h. eine 
laufende Barkasse besteht nicht. Im Regelfall werden Projekte bargeldlos durchgeführt. An 
dieser Praxis sollte auch weiterhin festgehalten werden, um Risiken zu minimieren. Es wurde 
überzeugend dargelegt, dass weiterhin projektbezogene Barkassen benötigt werden. In die-
sem Fall ist eine klare, durchgängige Verantwortung für die jeweilige Barkasse zu gewährleis-
ten. Es wird empfohlen, Bargeldbestände nach Barkassenauflösung unmittelbar und direkt 
auf das Bankkonto des Verbands (siehe 2.4.) einzuzahlen. 
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2.6. Drittmittelprojekte und Spenden 

Auch in 2019 wurde der Hauptbestandteil der JEF-Finanzen über Drittmittel (-projekte) abge-
bildet. Auf Grund der gesteigerten Aktivitäten rund um die Wahlen zum Europäischen Parla-
ment gab es auch mehr Zuwendungsgeber als im Vorjahr. Die wichtigsten Zuwendungsgeber 
im Überblick:  
 
1) KJP: Die wichtigste Finanzierungsquelle des Bundesverbands ist seit langem die Förderung 

durch den Kinder- und Jugendplan der Bundesregierung (KJP). Über den KJP werden fol-
gende Maßnahmen gefördert:  Klausurtagung Bundesvorstand, internationale Fahrten 
Landesverbände, Berlinseminar, Europawerkstatt, treffpunkt.Europa, Bundeskongress, 
Bundesausschuss.  Es ist sehr erfreulich, dass 2019 eine Erhöhung der Zuwendungen aus 
dem KJP (+15.000 EUR) realisiert werden konnte. Der Verwendungsnachweis für den KJP 
wurde eingereicht und vom Bundesverwaltungsamt ohne Beanstandung zur Kenntnis ge-
nommen.  

2) Europäisches Parlament: Darüber hinaus erhielt der Bundesverband Förderung für das 
Projekt Europa Machen vom Europäischen Parlament. Dieses Projekt war in der Förder-
mittelbewirtschaftung sehr aufwendig. Es wurde seitens des Bundesverbands abgeschlos-
sen und der Verwendungsnachweis fristgerecht eingereicht. Eine Rückmeldung seitens EP 
zum Verwendungsnachweis stand zum Zeitpunkt der Prüfung allerdings noch aus.  

3) Europamittel der Nationalagentur Europa – Plus: Hierbei handelte es sich um ein Koope-
rationsprojekt mit der JEF Europe, die diese Fördermittel auch bewirtschaftet, sowie der 
Sektionen Portugal, Mazedonien und Malta. Der Verwendungsnachweis konnte im Juli 
2019 fristgerecht eingereicht werden und wurde ohne relevante Beanstandungen akzep-
tiert.  

4) Die Europa Union Deutschland: Die JEF Deutschland profitiert von der Unterstützung ih-
res Elternverbands, der Europa Union Deutschlands, die in einer jährlichen Kooperations-
vereinbarung institutionalisiert ist. Die Förderung bezieht sich sowohl auf gemeinsame 
strukturelle Projekte (Weiterentwicklung des Projekts: gemeinsame Mitgliederdaten-
bank), als auch auf Gremiensitzungen (gemeinsamer Bundesausschuss), sowie Zuschüsse 
zur Projektarbeit (Europawerkstatt).  

5) Stiftung Europäische Kultur und Bildung: Hierbei handelte es sich um eine im Umfang 
zwar übersichtliche, aber dennoch sehr wertvolle Unterstützung der Infrastruktur des 
Bundesverbands (= nicht projektbezogen). Da diese Zusammenarbeit 2019 leider beendet 
wurde, muss sich der Bundesverband unbedingt um alternative Strukturförderung bemü-
hen.  

6) Der Förderverein der Europa Union: Der Förderverein unterstützte verschiedene Maß-
nahmen im Rahmen der Aktivitäten zur Europawahl, darunter u.a. die Bustour entlang der 
ostdeutschen Grenze. Die Förderung ist nicht institutionalisiert, sondern muss projektbe-
zogen eingeworben werden.  
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Darüber hinaus gab es verschiedene Zuwendungsgeber, die mit kleineren Beiträgen die Ko-
Finanzierung der hier beschriebenen Drittmittelprojekte unterstützen. Darunter die GLS Stif-
tung, sowie die Kreuzberger Kinderstiftung.  

 
2.7. Mitgliedsbeiträge der Landesverbände 

Der Verband erlebt einen geringen Rückgang in den Mitgliedszahlen. Die Höhe der Mitglied-
beiträge beträgt 2,95 EUR pro Mitglied.  

Für den Bundesverband stellen die Mitgliedsbeiträge eine wichtige und zentrale Säule der 
Finanzierung dar, da diese im Gegenteil zu Fördermitteln nicht unmittelbar dem Projektbe-
trieb zugewiesen sind und dadurch die finanzielle Unabhängigkeit und Handlungsspielräume 
des Verbands vergrößern. Zudem hilft es, die bei allen Projektfinanzierungen erforderliche 
Ko-Finanzierung zu realisieren.  

Alle Landesverbände bemühen sich darum, den Mitgliedsbeitrag pünktlich und gewissenhaft 
zu zahlen.  

Es ist sehr erfreulich, dass die Meldefristen der Europa- und Bundesebene harmonisiert wur-
den, dadurch konnte organisatorischer Aufwand seitens der Landesverbände verringert 
werden. Auf Grund der umgestellten Meldefrist als auch strukturellen Herausforderungen in 
den Landesverbänden, kam es vereinzelt zu Verspätungen. Diese wurden erfreulicherweise 
zeitnah aufgelöst. Der Bundessekretär arbeitet zu diesem Zwecke zuverlässig und eng mit 
den Landesverbänden zusammen. Der Mitgliedsbeitrag an die JEF Europa wurde vom Bun-
dessekretariat ordnungsgemäß an den Europäischen Dachverband überwiesen.  

2.8. Standards der Buchführung 

Die Belege der Buchführung werden übersichtlich aufbewahrt und mit Unterstützung von 
UB sehr gut gegliedert. Der Einsatz eines Kontierungsstempels unterstützt eine hohe Bu-
chungsqualität. Verbindlichkeiten und Forderungen werden zeitnah verfolgt und aufgelöst. 
Die Prüfung dieser Grundlagen ergab keine grundsätzlichen Beanstandungen. In seltenen 
Fällen sind Erträge mit Sachzusammenhang auf zugehörige Aufwandskonten gebucht wur-
den. Die Lohnbuchhaltung wird zur Entlastung der Bundesgeschäftsstelle durch einen Drit-
ten (Lohndata) zuverlässig durchgeführt. Die Standards der Buchführung und sonstiger Ver-
waltungsangelegenheiten können somit auf einem guten Niveau gehalten werden und der 
Personaleinsatz in der Bundesgeschäftsstelle auf die produktiven Tätigkeiten hin ausgerich-
tet werden. Dies ist mit Blick auf die etwas gestiegenen Kosten der Lohnbuchhaltung unbe-
dingt zu berücksichtigen.  
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2.9. Allgemeine Wirtschaftlichkeit 

Die Ausgaben im Prüfungszeitraum wurden stichprobenartig überprüft. Die geprüften Aus-
gaben erfolgten nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und entsprechen dem satzungs-
gemäß festgelegten Vereinszweck. Weder bei den allgemeinen noch bei den Projektausga-
ben konnten Fehlverwendungen festgestellt werden. Fehlabbuchungen wurde prompt und 
konsequent nachgegangen. Eingangs unklare Mittelverwendungen konnten bei der vor Ort 
durch Nachfragen geklärt werden. Es muss, verursacht durch knappe Projektmittel und dem 
allgemein übersichtlichen Budget der JEF, weiterhin darauf geachtet werden, alle Gelder 
zielgerichtet und sparsam einzusetzen, ohne die etablierten Standards, z.B. bei der Durch-
führung von Seminaren, Gremiensitzungen und die Infrastruktur der Bundesgeschäftsstelle, 
abzusenken.  

3. Ausblick und Empfehlungen 

Die Förderung durch den KJP bleibt weiterhin die wichtigste Förderung der Maßnahmen des 
Bundesverbands. Durch erfolgreiche Lobbyarbeit seitens der Bundesschatzmeisterin und des 
Bundesgeschäftsführers konnte eine Erhöhung der Zuwendung aus dem KJP um 15.000 EUR 
auf 100.000 EUR für das Kalenderjahr 2019 erwirkt werden. Die erneute Erhöhung (Siehe FPK 
Bericht zum Geschäftsjahr 2017) vor dem Hintergrund des zuvor langen konstanten Förder-
volumens bei steigenden Ausgaben ist sehr begrüßenswert. Die Schlüsselrolle des Bundessek-
retariats und der Schatzmeisterin bei diesem Erfolg muss hier unbedingt positiv hervorgeho-
ben werden.  

Noch erfreulicher ist es, dass dieses erhöhte Fördervolumen auch im Haushaltsjahr 2020 ge-
nehmigt wurde. Zugleich ist es natürlich wichtig, stets über eine Diversifizierung der Mittel 
nachzudenken. Schatzmeisterin und Bundesgeschäftsführer sind sich dieser Thematik be-
wusst und handeln im Rahmen ihrer Möglichkeiten entsprechend.  

Allerdings muss dabei bedacht werden, dass Fördermittelbewirtschaftung und Zahlungsver-
kehr des Bundesverbands ein sehr zeitintensives Aufgabenfeld darstellen. Die Rolle der 
Schatzmeisterin übernimmt hier nicht nur große Verantwortung, sondern bringt dafür auch 
sehr viel ehrenamtliche Zeit auf. Die FPK empfiehlt deshalb, das Thema „Finanzen“ auf meh-
rere Schultern im Bundesvorstand zu verteilen. Es wäre begrüßenswert, wenn sich mindes-
tens ein weiteres Vorstandsmitglied an der Finanzstrategieentwicklung beteiligt. Nur so kann 
neben des zeitintensiven Tagesgeschäfts auch nachhaltig an der langfristigen Finanzstrategie 
gearbeitet werden (Stichwort Diversifizierung, Kooperationen).  

Fördermitgliedschaften stellen eine einfach zu verwaltende zusätzliche Einnahmequelle dar 
und werden auf der Website beworben. Es ist erfreulich, dass neue Fördermitglieder gewon-
nen werden konnten, teilweise auch JEF-fremd. Dennoch gäbe es weiterhin Raum, die För-
dermitgliedschaft stärker bekannt zu machen und auszubauen. Es ist erfreulich, dass sich der 
Bundesverband dazu aktuell eine Strategie überlegt, wie es auch mehrfach in den Berichten 
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der FPK gefordert wurde. Hierbei empfiehlt die FPK ein koordiniertes Vorgehen mit den Lan-
desverbänden, da vereinzelt dort ebenfalls Modelle für Fördermitgliedschaften existieren.  

Microgrants wurden von den Landesverbänden im Jahr 2019 wiederholt nicht wahrgenom-
men. Der Bundesverband sollte über andere Möglichkeiten der finanziellen Zusammenarbeit 
mit den Landesverbänden nachdenken. (z.B. könnten statt Weiterleitungen von Geldern ver-
stärkt Kooperationsveranstaltungen geplant werden). Die FPK schlägt deshalb vor, dass in re-
gelmäßigen Abständen beim Bundesausschuss über Möglichkeiten und Bedarf von finanziel-
ler Zusammenarbeit zwischen Bundesverband und Ländern gesprochen wird.  

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde auf Grund der Corona-Pandemie und dadurch veränderter 
Pläne ein angepasster Nachtragshaushalt verabschiedet, der ein ausgeglichenes Ergebnis in 
Aussicht stellt.  

4. Fazit 

Auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen und des Vor-Ort-Termins in der Bundesgeschäfts-
stelle entsprechen die Buchführung und der Jahresabschluss nach den Ergebnissen unserer 
Prüfung insgesamt den Vorschriften der Vereinssatzung. Die Buchführung ist sachlich, über-
sichtlich und rechnerisch in Ordnung. Die Bundesschatzmeisterin sowie das Team der Bun-
desgeschäftsstelle weisen eine hohe Sachkenntnis der Vereinsfinanzen auf.  

Langfristig (Betrachtung seit 2003) bewegt sich die JEF weiterhin in einem gesunden Ergeb-
niskorridor, der neun negative und acht positive Jahresergebnisse beinhaltet.  

Auf dieser Grundlage schlägt die Finanzprüfungskommission die Entlastung des Bundesvor-

standes für das Haushaltsjahr 2019 vor. 

 

Für die Finanzprüfungskommission 

 

Lisa Ditlmann   Christine Straberg   Phillip Krassnig 

Vorsitzende*   Beisitzer*in    Beisitzer*in 
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I. Präambel 
 

Die Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland (JEF Deutschland) sind eine         

unabhängige, überparteiliche und überkonfessionelle politische Organisation. Sie sind        

die nationale Sektion der „Jeunes Européens Fédéralistes“ (JEF Europe)1 und der           

Jugendverband der Europa-Union Deutschland e. V.2. Die JEF setzen sich für die 

Schaffung eines europäischen Bundesstaates und im weiteren Sinne die föderale 

Neuordnung der Welt ein. Dabei arbeiten sie eng mit nationalen und europäischen 
Partnerorganisationen zusammen.  

Das Hertensteiner Programm3 vom 21.09.1946 sowie das Politische Programm sind 
Grundlage ihrer Arbeit. 

II. Ziel und Aufgaben 
 

§ 1: Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

(1) Der Verband ist unter dem Namen „Junge Europäische Föderalisten 

Deutschland e. V.“ in das Vereinsregister eingetragen. Die Kurzbezeichnung 
„JEF Deutschland e. V.“ (JEF) ist zulässig. 

(2) Der Sitz des Vereins ist Berlin. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2: Politisches Programm 

(1) In Ergänzung zum Hertensteiner Programm gibt sich die JEF Deutschland ein 

„Politisches Programm4“. Diese Programme sind die programmatische 

Grundlage der Arbeit der JEF Deutschland.  

(2) Programmatische Beschlüsse der Organe der JEF Deutschland müssen im  

1 JEF Europe: http://www.jef.eu/ 
2 Europa-Union Deutschland: http://www.europa-union.de/ 
3 Hertensteiner Programm: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hertensteiner_Programm&oldid=116577930 
4 Politisches Programm: http://www.jef.de/politik/das-politische-programm/ 

http://www.jef.eu/
http://www.europa-union.de/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hertensteiner_Programm&oldid=116577930
http://www.jef.de/politik/das-politische-programm/
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Einklang mit dem Politischen Programm stehen. Sollten programmatische 

Beschlüsse im Widerspruch zum Politischen Programm stehen, haben diese 
keine Gültigkeit. 

(3) Änderungen am Politischen Programm bedürfen einer einfachen Mehrheit. 
Stimmenenthaltungen werden als Nein-Stimmen gezählt. 

Da das Politische Programm den programmatischen Rahmen der JEF 

Deutschland bestimmt, sollte darauf geachtet werden, dass es möglichst breit 
getragen wird. 

(4) Das Politische Programm soll kontinuierlich auf Aktualität geprüft und bei 

Bedarf durch den Bundeskongress gemäß § 11 Absatz 2 fortgeschrieben 

werden. Für Anträge zum Politischen Programm gelten die gewöhnlichen 
Antragsfristen. 

(5) Das Bundessekretariat hat sicherzustellen, dass frühere Versionen des 

Politischen Programms dauerhaft archiviert werden. 

§ 3: Tätigkeitsfelder 

(1) Die JEF führen zur Erreichung ihrer Ziele europapolitische Jugend- und 

Bildungsarbeit sowie politischen Jugendaustausch durch und betätigen sich 
auch in sonstiger Weise jugendpflegerisch. 

Der Verein fördert die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den 

geschichtlichen, politischen und kulturellen Grundlagen der Europäischen 
Union und des Föderalismus. 

(2) Die JEF setzen sich aktiv für die Schaffung eines europäischen  

Bundesstaates ein. Sie arbeiten deshalb kontinuierlich an ihrer Programmatik  

und vermitteln diese an politische Entscheidungsträger*innen und 

Multiplikator*innen in Jugendorganisationen und politischen 
Vorfeldorganisationen. 
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III. Mitgliedschaft und Gliederung 
 

§ 4: Ordentliche Mitgliedschaft 

(1) Ordentliche Mitglieder der JEF können sein: 

(a) natürliche Personen bis zum vollendeten 35. Lebensjahr und  

(b) juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, sofern es sich 

um „Jugendorganisationen“ handelt, die bundes- oder europaweit tätig 
sind und 

(c) die sich zu den Grundsätzen und Zielen der Jungen Europäischen 
Föderalisten bekennen. 

(2) Natürliche Personen erwerben die ordentliche Mitgliedschaft über die 

Landesverbände der JEF Deutschland. Besteht in einem Bundesland kein 

Landesverband, so ist der Bundesverband für die Betreuung der dort 

ansässigen Mitglieder sowie für die Behandlung von Aufnahmeanträgen dort 

lebender natürlicher Personen zuständig. Landesverbände können mittels 

entsprechender Regelungen in ihrer Satzung die Aufnahme von Mitgliedern 

durch ihre Untergliederungen ermöglichen und das Aufnahmeverfahren 
regeln. 

(3) Juristische Personen nach § 4 (1b) können auf Vorschlag des 

Bundesvorstandes die korporative Mitgliedschaft im Bundesverband 

erwerben. Die Aufnahme bedarf der Zustimmung des Bundesausschusses. 

§ 5: Außerordentliche Mitgliedschaft 

(1) Es gibt zwei Formen der außerordentlichen Mitgliedschaft bei den JEF 
Deutschland: 

(a) die Fördermitgliedschaft und 

(b) die Ehrenmitgliedschaft. 
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(2) Außerordentliche Mitglieder sind unmittelbare Mitglieder des 
Bundesverbandes. 

(3) Die Fördermitgliedschaft kann erworben werden 

(a) von natürlichen Personen, gleich welchen Alters, sowie 

(b) von Personenvereinigungen und juristischen Personen, 

(c) die sich zu den Grundsätzen und Zielen der Jungen Europäischen 
Föderalisten bekennt.  

(4) Der Bundesvorstand regelt Beiträge und Aufnahme von Fördermitgliedern. 

(5) Individuellen Mitgliedern und anderen natürlichen Personen, die die 

Altersgrenze überschritten haben und sich besonders um den Verband 

verdient gemacht haben, kann durch den Bundeskongress die 
Ehrenmitgliedschaft im Bundesverband verliehen werden. 

(6) Landesverbände können in ihren Landessatzungen Regelungen zu 

außerordentlichen Mitgliedern treffen. Außerordentliche Mitglieder der 
Landesverbände sind nicht Mitglied der JEF Deutschland. 

Landesverbände dürfen juristische Personen nur unter der Bedingung 

aufnehmen, dass diese regional und im Gebiet des jeweiligen  

Landesverbandes tätig sind. Bundes- oder europaweit tätige Organisationen 

können nur durch die JEF Deutschland aufgenommen werden.  

§ 6: Treuepflicht der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Grundsätze und Ziele der JEF zu 
vertreten und deren Verwirklichung zu fördern. 

§ 7: Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

zuständigen Landesverband oder einer seiner Gliederungen. Näheres regelt 

die jeweilige Landessatzung. Sofern die Mitglieder vom Bundesverband 
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geführt werden, ist die Erklärung gegenüber dem Bundessekretariat 
abzugeben. 

(2) Die Mitgliedschaft endet ferner mit dem Erreichen der in dieser Satzung 

bestimmten Altersgrenze, durch Ausschluss, durch Streichung, Verlust der 
Rechtsfähigkeit oder Tod. 

(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes ist möglich, 

(a) wenn es gröblich gegen diese Satzung oder die politischen Grundsätze 
der JEF verstößt,  

(b) es in hohem Maße oder anhaltend das Ansehen der JEF schädigt oder 

geschädigt hat. 

(4) Über den Ausschluss juristischer Personen, die keinem Landesverband der 

JEF Deutschland angehören, den Ausschluss von Fördermitgliedern der JEF 
Deutschland und über den Ausschluss vom Bundesverband geführter 

Mitglieder entscheidet der Bundesvorstand. 

Das betroffene Mitglied kann innerhalb von vier Wochen nach Erhalt des 

Beschlusses über seinen Ausschluss schriftlich beim Bundesschiedsgericht 
Widerspruch einlegen. 

(5) Die Streichung ordentlicher Mitglieder ist möglich, 

(a) wenn das Mitglied mehr als zwei Jahre mit den Beitragszahlungen im 
Rückstand ist, oder 

(b) sollten Mehrfachmitgliedschaften vorliegen. Das Bundessekretariat wird 

damit betraut mit dem Mitglied zu klären, in welchem Verband es Mitglied 

bleiben möchte. Die übrigen Landesverbände werden aufgefordert, die 
Streichung des Mitglieds vorzunehmen. 

(6) Über den Ausschluss ordentlicher Mitglieder, die nicht vom Bundesverband 

geführt werden, sowie den Ausschluss von außerordentlichen Mitgliedern der 
Landesverbände entscheidet der Verband, in dem die Person Mitglied ist.  
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Der Bundesvorstand kann beim zuständigen Landesverband den Ausschluss 

eines Mitglieds beantragen. Der Landesverband ist verpflichtet, unverzüglich 
ein Ausschlussverfahren gemäß der Vorschriften seiner Satzung einzuleiten.  

Das betroffene Mitglied kann innerhalb von vier Wochen nach Erhalt des  

Beschlusses über seinen Ausschluss schriftlich bei der für seinen  

Landesverband vorgesehenen Schiedsgerichtsbarkeit Widerspruch einlegen, 
in Ermangelung einer solchen direkt beim Bundesschiedsgericht. 

(7) Ehrenmitgliedschaften können nur aberkannt werden, wenn das geehrte 

Mitglied gegen die in § 7 (3) der Satzung festgelegten Bedingungen verstößt. 
Der Ausschluss bedarf einer Entscheidung des Bundeskongresses. 

Das betroffene Mitglied kann innerhalb von vier Wochen nach Erhalt des 

Beschlusses über seinen Ausschluss schriftlich beim Bundesschiedsgericht 

Widerspruch einlegen. 

§ 8: Gliederung des Verbandes 

(1) Der Bundesverband ist föderal aufgebaut. Er gliedert sich in Anlehnung an die 

Aufteilung der Bundesrepublik Deutschland in Bundesländer in 
Landesverbände. Diese können sich weiter untergliedern. 

(2) Einzelheiten über den Aufbau der Gliederungen der Landesverbände, ihre 
Rechte, Aufgaben und Organe regeln die Landessatzungen. 

(3) In Bundesländern, in denen kein Landesverband besteht, bedarf die  

Gründung von Kreis- oder Ortsverbänden der Zustimmung des  

Bundesvorstandes. Der Bundesvorstand hat den Bundesausschuss über eine 
solche Zustimmung oder Ablehnung zu unterrichten. 

§ 9: Anerkennung und Ausschluss von Landesverbänden 

(1) Besteht in einem Bundesland kein Landesverband, kann der  

Bundesausschuss einen Jugendverband, der sich um die Anerkennung als 

Landesverband der JEF Deutschland bewirbt, anerkennen. Der Verband 

muss durch seine Satzung, seine Organisation und sein politisches Auftreten 
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ausreichend Gewähr dafür bieten, dass er die satzungsgemäßen Pflichten 
eines Mitgliedsverbandes der JEF Deutschland erfüllt. 

(2) Landesverbände führen als Namen neben der Bezeichnung „Junge 

Europäische Föderalisten“ als Zusatz die Bezeichnung des jeweiligen  

Bundeslandes. Mit Zustimmung des Bundesausschusses können 

Landesverbände bei Bestehen eines wichtigen Grundes ausnahmsweise 

einen abweichenden Namen führen. Sie müssen dann aber im  

Zusammenhang mit ihrer Namensnennung darauf hinweisen, dass sie ein 

Landesverband der JEF Deutschland sind. Nach Wegfall des Grundes nimmt 
der Landesverband den regulären Namen an. 

(3) Ein Landesverband kann auf Antrag eines Organs der JEF Deutschland 

ausgeschlossen werden, wenn er seiner satzungsgemäßen Verpflichtung auf 

ordnungsgemäße Meldung der Mitgliederzahlen und Abführung der den 

Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland oder der JEF Europe 

zustehenden Beitragsanteile über einen Zeitraum von zwei aufeinander 

folgenden Jahren nicht nachkommt oder wenn er eine andere ihm gegenüber 
der JEF Deutschland satzungsgemäß obliegende Pflicht gröblich verletzt.  

Der Ausschluss bedarf einer Mehrheit von 2/3 der satzungsgemäßen 

Stimmen des Bundesausschusses oder einer Mehrheit von 3/4 der 

anwesenden Stimmen des Bundeskongresses. Der Ausschluss ist dem  

Landesverband unverzüglich durch Einschreiben mit Rückschein mitzuteilen. 

Der betroffene Landesverband kann binnen eines Monats nach Zugang 

Einspruch beim Bundesschiedsgericht einlegen. Ein fristgerechter Einspruch 

hat aufschiebende Wirkung bis zur Entscheidung des Bundesschiedsgerichts; 
dieses entscheidet endgültig. 

(4) Ausgeschlossene Verbände dürfen nicht länger den Namen „Junge 

Europäische Föderalisten“ tragen und sich als Mitgliedsverband der JEF 
Deutschland ausgeben. 

(5) In jedem Bundesland ist grundsätzlich nur ein Verband als Landesverband 
anzuerkennen. 
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§ 10: Organe der JEF Deutschland 

(1) Die Organe der JEF Deutschland sind der Bundeskongress, der  

Bundesausschuss und der Bundesvorstand sowie das Bundesschiedsgericht. 

IV. Organe: der Bundeskongress 
 

§ 11: Aufgaben des Bundeskongresses 

(1) Der Bundeskongress ist das oberste Beschluss- und Kontrollorgan. Er 

bestimmt die ideellen, politischen und organisatorischen Grundsätze der 
Arbeit der JEF Deutschland. 

(2) Der Bundeskongress berät und beschließt die Bundessatzung und das 

Politische Programm. Er wählt den stimmberechtigten Bundesvorstand und 
den Vorsitzenden der Finanzprüfungskommission. 

(3) Der Bundeskongress nimmt den Rechenschaftsbericht des  

Bundesvorstandes, den Finanzbericht des Bundesschatzmeisters und den 

Bericht der Finanzprüfungskommission entgegen und beschließt über die 
Entlastung des Bundesvorstandes. 

§ 12: Zusammensetzung des Bundeskongresses und Mandate 

(1) Sitz und Stimme im Bundeskongress haben die Delegierten der  

Landesverbände und der korporativen Mitglieder, sowie Kraft Amtes die zu 

Beginn des Kongresses amtierenden Mitglieder des Bundesvorstandes.  

Findet im Laufe eines Bundeskongresses eine Wahl von Mitgliedern des 

Bundesvorstandes statt, hat diese keine Auswirkungen auf die Verteilung der 
Mandate. 

(2) Der Bundeskongress besteht, einschließlich der Mitglieder des 

Bundesvorstandes, aus 120 Delegierten zuzüglich eines Delegierten pro 
korporativem Mitglied. 
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(3) Jedem Landesverband stehen drei Grundmandate zu. Die verbleibenden 

Mandate werden nach Hare-Niemeyer gemäß den Mitgliederzahlen auf die 

Landesverbände verteilt, wobei kein Landesverband mehr als 33 Prozent der 
auf die Landesverbände entfallenen Mandate zugeteilt bekommt.  

(4) Die Berechnung der Mandate wird von dem*der Bundessekretär*in 

vorgenommen und von der Mandatsprüfungskommission überprüft. 

Grundlage für die Berechnung der Mandatszahlen sind die von den  

Landesverbänden gemeldeten Mitgliederzahlen. Das Nähere bestimmt die 
Beitragsordnung. 

(5) Korporativ angeschlossenen Verbänden steht ein Mandat zu. 

§ 13: Mandatsprüfung für den Bundeskongress 

(1) Der Bundesausschuss wählt eine dreiköpfige Mandatsprüfungskommission 

(MPK). Sie besteht aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzenden. Ihr dürfen 

keine Mitglieder des Bundesvorstandes und des Bundessekretariates 

angehören. Die Mitglieder der MPK müssen drei unterschiedlichen 
Landesverbänden entstammen. 

(2) Die MPK prüft die durch die Landesverbände gemeldeten Zahlen der 

Mitglieder und die Verteilung der Delegiertenzahlen durch den*der 
Bundessekretär*in. 

(3) Der MPK sind alle Unterlagen, die für die Überprüfung der Mandatsverteilung 

erforderlich sind, durch den Bundesverband bzw. durch die einzelnen 

Landesverbände zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören insbesondere auch 

die Mitgliederdaten, einschl. Vor- und Nachname, Geburtsdatum und 
Anschrift. 

(4) Ergeben sich Unstimmigkeiten bei den gemeldeten Mitgliederzahlen, nimmt 

die MPK eine Neuverteilung der Delegiertenmandate in sinngemäßer 
Anwendung des § 12 der Satzung vor. 

(5) Die Mandatsprüfung soll vierzehn Tage vor Beginn des Kongresses 
abgeschlossen sein. 
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(6) Der Bundesausschuss kann eine Geschäftsordnung für die MPK beschließen, 

die ergänzende Bestimmungen enthält. Beschluss und Änderung der 

Geschäftsordnung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. 

§ 14: Einberufung des Bundeskongresses 

(1) Der ordentliche Bundeskongress ist einmal in jedem Kalenderjahr durch den 
Bundesvorstand einzuberufen. 

(2) Auf Verlangen eines Viertels der Zahl der ordentlichen Delegierten, der Hälfte 

der Landesverbände, des Bundesausschusses oder des Bundesvorstandes 
ist ein außerordentlicher Bundeskongress einzuberufen. 

(3) Der Bundeskongress wird durch die*den Bundesvorsitzende*n, in 

deren*dessen Verhinderungsfall von einer*einem ihrer*seiner 

Stellvertreter*innen einberufen. Ist der gesamte Bundesvorstand 

zurückgetreten oder der Verpflichtung zur Einberufung eines Kongresses nicht 

nachgekommen, obliegt die Einberufung der*dem Vorsitzenden des 
Bundesausschusses bzw. seinem*ihrer Stellvertreter*in. 

(4) Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung unter Angabe einer 

vorläufigen Tagesordnung mit allen Satzungsänderungsanträgen an alle 

Landesvorstände und Landesgeschäftsstellen. Die Landesverbände sind 

verpflichtet, Einladungen und Tagesordnungen umgehend und vollständig an 
ihre Delegierten weiterzuleiten. 

(5) Der Termin eines ordentlichen Bundeskongresses ist mindestens vier Monate 
vorher den Landesverbänden mitsamt aller relevanten Melde- und Antragsfristen 

mitzuteilen. Für die Einberufung gilt bei einem ordentlichen Kongress eine 

Frist von acht Wochen, bei einem außerordentlichen Kongress eine Frist von 
vier Wochen. 

(6) Der Bundeskongress ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen 
wurde und mehr als die Hälfte der Delegiertenstimmen vertreten sind. 
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§ 15: Sitzungen des Bundeskongresses und Anträge 

(1) Antragsberechtigt sind die jeweiligen Delegierten und die Organe aller 

Gliederungsebenen der JEF Deutschland, sowie die vom Bundesvorstand 

gebildeten Bundesarbeitsgemeinschaften. Anträge können auch von 
Einzelmitgliedern mit schriftlicher Begründung eingereicht werden. 

(2) Anträge zu einem ordentlichen Bundeskongress müssen vier Wochen, 

Anträge zu einem außerordentlichen Bundeskongress eine Woche vor Beginn 

des Kongresses schriftlich im Bundessekretariat eingegangen sein.  

Das Sekretariat hat den Delegierten die Anträge unverzüglich zuzustellen. 
§ 51 Absatz 2 und § 2 Absatz 4 bleiben unberührt. 

(3) Dringlichkeitsanträge nach Ablauf der regulären Fristen müssen schriftlich vor 

Beginn des Kongresses bei dem*der Bundessekretär*in eingereicht werden; 

während des Kongresses beim Tagungspräsidium. Sie werden nur behandelt, 

wenn der Bundeskongress auf schriftlichen Antrag eines Viertels der 

Delegierten die Dringlichkeit beschließt. § 50 Absatz 2 und § 2 Absatz 4 
bleiben unberührt. 

(4) Zusatz- und Änderungsanträge können, sofern es sich nicht um  

Satzungsänderungsanträge handelt, bis zum Schluss der Einzelberatung des 

jeweiligen Antrages schriftlich beim Tagungspräsidium eingebracht werden. 

Der Bundeskongress kann in der Geschäftsordnung oder im Einzelfall 

abweichende Fristen beschließen. 

§ 16: Präsidium des Bundeskongresses 

(1) Das Präsidium besteht aus dem*der Präsident*in und zwei 
Stellvertreter*innen. 

(2) Der*die Präsident*in oder eine*r ihrer*seiner Stellvertreter*innen leitet den 

Bundeskongress. Sie*er übt während des Kongresses das Hausrecht aus. 
Das Präsidium regelt die Protokollführung. 

(3) Das Präsidium wird auf Vorschlag des Bundesausschusses ohne Aussprache 

für die Dauer des Kongresses gewählt. Ein Absetzen des Präsidiums ist nur 



Satzung der JEF Deutschland e. V. 

- Seite 13 von 29 - 

durch ein konstruktives Misstrauensvotum möglich. Ein Vorschlagsrecht 

obliegt in diesem Fall der Mitte der Versammlung. Genaueres ergibt sich aus 
der Geschäftsordnung des Bundeskongresses. 

(4) Der*die Präsident*in und seine*ihre Stellvertreter*innen dürfen nicht dem 

Bundesvorstand, dem Bundessekretariat, der Finanzprüfungskommission 

oder der Mandatsprüfungskommission angehören. Die Mitgliedschaft in der 

JEF Deutschland ist in Abweichung von § 39 nicht Voraussetzung für die 

Ausübung dieses Wahlamtes. Die Vorgeschlagenen sollen sich um die JEF 

Deutschland oder ihre Ziele verdient gemacht haben. 

§ 17: Weitere Formvorschriften für den Bundeskongress 

(1) Über die Anträge, die Ergebnisse der Beratung und die Beschlüsse des 

Kongresses ist ein Protokoll zu führen, welches vom Versammlungsleitenden 

und den Protokollierenden zu unterzeichnen ist. Der Verlauf sollte protokolliert 
werden. 

(2) Der Bundeskongress tagt grundsätzlich öffentlich. Die Öffentlichkeit kann für 

einzelne Tagesordnungspunkte auf Beschluss des Bundeskongresses 
ausgeschlossen werden. 

§ 18: Geschäftsordnung des Bundeskongresses 

(1) Der Bundeskongress gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2) Beschluss und Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen einer 
Zweidrittelmehrheit. 

V. Organe: der Bundesausschuss 
 

§ 19: Aufgaben des Bundesausschusses 

(1) Der Bundesausschuss fasst Beschlüsse zu politischen, organisatorischen und 

finanziellen Fragen, er beschließt den Bundeshaushalt. Er kann Beschlüsse 
des Bundesvorstandes aufheben bzw. zurückweisen. 
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(2) Der Bundesausschuss kontrolliert und berät den Bundesvorstand in wichtigen 

Vereinsangelegenheiten. Der Bundesausschuss ist das höchste 
beschlussfassende Gremium zwischen den Bundeskongressen. 

(3) Der Bundesausschuss wählt auf der ersten Sitzung, die auf einen 

Wahl-Bundeskongress folgt5: 

(a) die*den Vorsitzenden und die Beisitzenden der  
Mandatsprüfungskommission, 

(b) das Bundesschiedsgericht. 

(4) Der Bundesausschuss wählt gemäß § 33 (2) die Beisitzenden der 
Finanzprüfungskommission. 

(5) Der Bundesausschuss wählt gemäß § 36 die Vertreter*innen der JEF 

Deutschland in der Europa-Union Deutschland. 

(6) Der Bundesausschuss trifft in seiner Geschäftsordnung gemäß § 36 dieser  

Satzung Regelungen für die Wahl oder Ernennung von Delegierten in die 

Gremien der Europa-Union 

§ 20: Zusammensetzung 

(1) Der Bundesausschuss besteht je aus einem ersten und zweiten Delegierten 
eines jeden Landesverbandes. 

(2) Erste*r Delegierte*r ist die*der Landesvorsitzende oder eine*r ihrer*seiner 

Stellvertreter*innen im Landesvorstand qua Amt. Die*der zweite Delegierte 

wird vom zuständigen Organ des Landesverbandes bestimmt. Welches Organ 

zuständig ist, bestimmt die Landessatzung. Bestimmt die Landessatzung das 

zuständige Organ nicht, wählt der Landesvorstand die*den zweiten 
Delegierten und die Ersatzdelegierten. 

(3) Der Bundesvorstand, der*die Bundesgeschäftsführer*in, die Referenten des  

Bundesvorstandes und die der JEF Deutschland angehörenden  

Vertreter*innen im Executive Bureau und im Federal Committee der JEF  

5 Nicht jedoch auf der Sitzung am Rande des Bundeskongresses. 
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Europe nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen des  

Bundesausschusses teil. Der Bundesausschuss kann weitere ständige Gäste 
in seiner Geschäftsordnung bestimmen. 

(4) Jedes korporative Mitglied kann eine*n Vertreter*in in den Bundesausschuss 

entsenden; diese*r hat Antrags- und Rederecht. 

§ 21: Sitzungen, Anträge und Wahlen 

(1) Der Bundesausschuss tagt in der Regel viermal im Jahr, wobei die Sitzungen 
vor und nach dem Bundeskongress als eine Sitzung gelten. 

(2) Der Bundesausschuss tagt grundsätzlich verbandsöffentlich. Die 

Verbandsöffentlichkeit kann für einzelne Tagesordnungspunkte durch 

Beschluss des Bundesausschusses aufgehoben werden. Nichtmitglieder 
können vom Präsidium zur Teilnahme an der Sitzung eingeladen werden.  

(3) Der Bundesausschuss ist mit einer Frist von 14 Tagen durch die*den 

Bundesausschussvorsitzende*n oder ihre*seinen Stellvertreter*innen 
einzuberufen. 

(4) Auf Verlangen der Hälfte der Landesverbände oder des Bundesvorstandes ist 
ein Bundesausschuss einzuberufen. 

(5) Der Bundesausschuss ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß 

einberufen wurde und mindestens die Hälfte der Landesverbände vertreten  

ist. Solange die Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist, ist der 
Bundesausschuss beschlussfähig. 

(6) Antragsberechtigt sind die jeweiligen Delegierten und die Organe aller 

Gliederungsebenen der JEF Deutschland, sowie die vom Bundesvorstand 

gebildeten Bundesarbeitsgemeinschaften. Anträge können auch von 

Einzelmitgliedern mit schriftlicher Begründung eingereicht werden. 
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§ 22: Präsidium des Bundesausschusses 

(1) Das Präsidium des Bundesausschusses erstellt die Tagesordnung, leitet die 

Sitzungen und bereitet sie inhaltlich vor. Es übt während der Sitzungen des 
Bundesausschusses das Hausrecht aus. 

(2) Das Präsidium des Bundesausschuss besteht aus einer*einem Vorsitzenden 

und einem*einer stellvertretenden Vorsitzenden. Beide werden vom 
Bundesausschuss gewählt. 

(3) Mitglieder und Referenten des Bundesvorstandes oder Mitarbeiter*innen des 
Bundessekretariates können nicht gewählt werden. 

(4) Die Wahl des Vorsitzes und stellvertretenden Vorsitzes erfolgt auf Vorschlag 
eines Landesverbandes oder mehrerer Landesverbände gemeinsam. 

(5) Die Geschäftsordnung kann ergänzende Bestimmungen erlassen. 

§ 23: Geschäftsordnung des Bundesausschusses 

(1) Der Bundesausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.  

(2) Beschluss und Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen einer 

Zweidrittel-Mehrheit. 

VI. Organe: der Bundesvorstand 
 

§ 24: Aufgaben des Bundesvorstandes 

(1) Der Bundesvorstand leitet die JEF Deutschland. Er ist verantwortlich für  

(a) die politische und grundsätzliche Ausrichtung des Verbandes unter 

Berücksichtigung der Beschlüsse des Bundeskongresses und des 
Bundesausschusses; 

(b) die Vertretung gegenüber Dritten; hierzu zählen insbesondere auch 

nationale Behörden und Organisationen, sowie die Zusammenarbeit mit 

der JEF Europe, der Europa-Union Deutschland, der Europäischen 
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Bewegung Deutschland, dem Deutschen Bundesjugendring und den 
Jugendorganisationen der Parteien; 

(c) die Koordinierung der Arbeit der Bundesorgane sowie der  
Bundesarbeitsgemeinschaften; 

(d) die Vorbereitung des Bundeskongresses; 

(e) die Umsetzung der Beschlüsse des Bundeskongresses und des  

Bundesausschusses; 

(f) die Buchführung und die Erstellung eines Haushaltsplanes für jedes 

Geschäftsjahr, Buchführung und Erstellung eines Jahresberichtes. 

(2) Der Bundesvorstand kann Bundesarbeitsgemeinschaften einrichten und deren 

finanzielle Ausstattung regeln. Er macht Vorgaben zur  

Zusammensetzung. Sofern der Bundesvorstand nichts anderes bestimmt, 

entscheiden die Bundesarbeitsgemeinschaften selbst über Arbeitsweise und 
Vorsitz.  

Bundesarbeitsgemeinschaften können für Nichtmitglieder geöffnet werden. In 

diesem Fall sind in Abweichung von § 39 auch Nichtmitglieder für Ämter 
innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft wählbar. 

Bundesarbeitsgemeinschaften sind dem Bundesvorstand und 

Bundesausschuss rechenschaftspflichtig. 

§ 25: Zusammensetzung des Bundesvorstandes 

(1) Der Bundesvorstand besteht aus den Mitgliedern des geschäftsführenden 

Bundesvorstandes und zusätzlich bis zu fünf Beisitzenden, die den Verein 
nicht im Sinne des § 26 BGB vertreten dürfen. 

(2) Vom Bundesvorstand können darüber hinaus Referenten für verschiedene 

Sachgebiete in den Bundesvorstand kooptiert werden. Referenten haben 
Rede- und Antragsrecht in allen Organen der JEF Deutschland. 
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(3) Der Bundesgeschäftsführer und die Referenten sind zu allen Sitzungen 

einzuladen, sie haben kein Stimmrecht. Die*der amtierende  

Bundesausschussvorsitzende sollte zu allen Sitzungen eingeladen werden. 

§ 26: Geschäftsführender Bundesvorstand 

(1) Mitglieder des geschäftsführenden Bundesvorstandes sind die*der  

Bundesvorsitzende, der*die Bundessekretär*in, der*die  
Bundesschatzmeister*in und die vier stellvertretenden Bundesvorsitzenden.  

(2) Der geschäftsführende Bundesvorstand bildet den vertretungsberechtigten 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 

(3) Alle Mitglieder des geschäftsführenden Bundesvorstandes können den 

Bundesverband alleine gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Sofern die 

Geschäftsordnung des Bundesvorstandes nichts anderes bestimmt, machen 

die stellvertretenden Vorsitzenden, der*die Schatzmeister*in und der*die 

Bundessekretär*in von der Vertretungsbefugnis nur dann Gebrauch, wenn der 

Bundesvorsitzende an der Wahrnehmung der Geschäfte verhindert ist oder 
diese delegiert. 

(4) Im Falle der Vakanz des Bundesvorsitzes kann der Bundesausschuss auf 

Vorschlag des Bundesvorstandes aus den Reihen der Stellvertreter*innen 

eine*n kommissarische*n Bundesvorsitzende*n ernennen. Im Falle der  

Vakanz des Amtes des*der Bundesschatzmeister*in überträgt der 

Bundesvorstand dessen*deren Aufgaben an ein Mitglied des 

geschäftsführenden Bundesvorstandes.  

§ 27: Sitzungen des Bundesvorstandes 

(1) Die Protokollführung liegt in der Verantwortung des*der Bundessekretär*in. 

Das Protokoll ist der*dem amtierenden Bundesausschussvorsitzenden zur 
Kenntnis zu geben. 

(2) Der Bundesvorstand tritt mindestens sechs Mal im Jahr zusammen. 

(3) Sofern die Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt, ist der  
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Bundesvorstand beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen wurde 

und mindestens drei stimmberechtigte Bundesvorstandsmitglieder anwesend 
sind. 

(4) Der Bundesvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Er führt einen 

Geschäftsverteilungsplan, der dem Bundesausschuss auf Verlangen zur 
Kenntnis zu geben ist. 

VII. Organe: Bundesschiedsgericht 
 

§ 28: Bundesschiedsgericht 

(1) Das Bundesschiedsgericht besteht aus der*dem Vorsitzenden, die*der die 

Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz haben soll, 

und zwei weiteren Mitgliedern. Mitglieder des Bundesschiedsgerichts dürfen 

kein anderes Wahlamt auf Bundesebene ausüben. Die Mitglieder des 
Bundesschiedsgerichts sollen nicht demselben Landesverband angehören. 

(2) Das Bundesschiedsgericht ist für alle rechtlich relevanten Streitigkeiten 

innerhalb des Bundesverbandes zuständig. Es entscheidet außer in den ihm 
anderweitig zugewiesenen Fällen insbesondere 

(a) über Streitigkeiten zwischen Mitgliedern, Landesverbänden,  

Landesverbänden und dem Bundesverband sowie Organen und 
Organmitgliedern, 

(b) über die Auslegung dieser Satzung, der nach dieser Satzung 

verabschiedeten Geschäftsordnungen sowie die Gültigkeit und Auslegung 
rechtlich relevanter Handlungen der Organe des Bundesverbandes, 

(c) bei Meinungsverschiedenheiten und Zweifeln über die Vereinbarkeit von 

Rechtsvorschriften und Handlungen der Landesverbände und ihrer 
Untergliederungen mit dieser Satzung. 
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(d) Soweit ein Landesverband über kein eigenes Schiedsgericht verfügt, kann 

stattdessen das Bundesschiedsgericht zur Entscheidung angerufen 

werden. Das Bundesschiedsgericht ist zuständig für Beschwerden gegen 
Entscheidungen der Landesschiedsgerichte. 

(3) Die Schiedsordnung regelt das Recht zur Anrufung des  

Bundesschiedsgerichts, das Verfahren vor ihm, die Art, Wirkung und 
Bekanntmachung seiner Entscheidungen sowie seine innere Ordnung. 

(4) Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten ist ausgeschlossen, soweit dies 

gesetzlich zulässig ist. 

VIII. Bundessekretariat 
 

§ 29: Bundessekretär*in 

(1) Der*die Bundessekretär*in steht dem Bundessekretariat der Jungen 
Europäischen Föderalisten Deutschland vor. 

(2) Angestellte des Bundessekretariats werden auf Vorschlag des*der 

Bundessekretär*in vom Bundesvorstand eingestellt und entlassen. 

(3) Der*die Bundessekretär*in ist für die Koordinierung der Gremien der JEF 

Deutschland und für die technische Durchführung von Gremienbeschlüssen 

sowie die ordnungsgemäße Protokollierung der Beschlüsse der Organe der 

JEF Deutschland verantwortlich. Er*sie achtet auf die Einhaltung der 
Satzungsbestimmungen und der Verbandsordnungen. 

(4) Der*die Bundessekretär*in wird auf Vorschlag der*des neu gewählten 

Bundesvorsitzenden vom Bundeskongress gewählt. Der Wahlgang zur Wahl 

des*der Bundessekretär*in erfolgt unmittelbar nach der Wahl eines*r neuen  

Bundesvorsitzenden. Der Bundesausschuss kann im Falle der Vakanz auf 

Vorschlag des*der Bundesvorsitzenden kommissarisch eine*n 
Bundessekretär*in bestellen. 
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(5) Der*die Bundessekretär*in kann auf Antrag des Bundesvorstandes vom 
Bundesausschuss abgewählt werden. 

§ 30: Bundessekretariat 

(1) Das Bundessekretariat unterstützt die Organe der JEF Deutschland bei der 
Abwicklung organisatorischer und administrativer Prozesse.  

(2) Weisungsbefugt gegenüber Mitarbeiter*innen des Bundessekretariats sind 

neben dem*der Bundessekretär*in der*die Bundesvorsitzende und der*die 

Bundesschatzmeister*in. Der Bundesvorstand kann in seiner  

Geschäftsordnung abweichende Regelungen zur Weisungsbefugnis zu 

treffen. 

§ 31: Bundesgeschäftsführer*in 

(1) Der*die hauptamtliche Bundesgeschäftsführer*in leitet als Besonderer*e 

Vertreter*in des Vereins gemäß § 30 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
das Bundessekretariat. 

(2) Der*die Bundesgeschäftsführer*in hat beratende Stimme im Bundeskongress, 

Bundesausschuss und Bundesvorstand der JEF Deutschland. 

IX. Finanzbestimmungen 
 

§ 32: Finanzgebaren 

(1) Das Finanzgebaren erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Buchführung. 

(2) Das Finanzgebaren wird jährlich von der Finanzprüfungskommission 

überprüft. 

§ 33: Finanzprüfungskommission (FPK) 

(1) Die Finanzprüfungskommission besteht aus einem*einer Vorsitzenden und 
zwei Beisitzenden.  
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(2) Die*der Vorsitzende wird vom Bundeskongress, die Beisitzenden werden vom 
Bundesausschuss gewählt. Die Beisitzenden werden auf dem  

Bundesausschuss unmittelbar vor dem Bundeskongress, der kein 

Wahlkongress ist, gewählt. Die drei Mitglieder müssen aus drei 

unterschiedlichen Landesverbänden stammen. Sie dürfen nicht dem 
Bundesvorstand oder dem Bundessekretariat angehören. 

(3) Der Bundesausschuss kann eine Geschäftsordnung für die  

Finanzprüfungskommission beschließen. Beschluss und Änderung der 

Geschäftsordnung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. 

§ 34: (weggefallen) 

§ 35: Vorschriften zur Beitragserhebung 

(1) Die Höhe der Beiträge für Landesverbände, die Fristen für die Abführung der 

Beiträge, sowie weitere Verfahrensregelungen werden in der Beitragsordnung 
der JEF Deutschland bestimmt. 

(2) Die Beitragsordnung wird durch den Bundeskongress mit 
Zwei-Drittel-Mehrheit seiner Stimmen geändert. 

(3) Hält ein Landesverband oder ein korporatives Mitglied die Bestimmungen der 

Beitragsordnung nicht ein, kann die Beitragsordnung Sanktionen vorsehen, 
sofern diese keine in dieser Satzung gewährten Rechte verletzen. 

Der Entzug von Mandaten im Bundeskongress und Bundesausschuss sowie 

zum Kongress der JEF Europe ist gestattet. 
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X. Außenvertretungen 
 

§ 36: Vertretung gegenüber der Europa-Union Deutschland e. V. (EUD) 

(1) Die Vertretung gegenüber Präsidium und Geschäftsstelle der Europa-Union 
Deutschland fällt in die Verantwortung des Bundesvorstandes. 

(2) Das erste Mandat für den Bundesausschuss und den Bundeskongress der 

Europa-Union übt kraft Amtes die*der amtierende Bundesvorsitzende oder 

eine*r ihrer*seiner Stellvertreter*innen aus. Das zweite Mandat für 

Bundesausschuss und Bundeskongress der Europa-Union fällt kraft Amtes an 

die*den Vorsitzenden des Bundesausschusses der JEF bzw. ihrer*seinem 
Stellvertreter*in. 

(3) Die übrigen Delegierten in die Gremien der Europa-Union Deutschland 

werden jährlich auf dem letzten BA vor dem Bundeskongress der 
Europa-Union durch den Bundesausschuss der JEF Deutschland gewählt. 

(4) Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung des Bundesausschusses. 

§ 37: Vertretung gegenüber der JEF Europe 

(1) Die Vertretung gegenüber der JEF Europe obliegt dem Bundesvorstand. 

(2) Die Verteilung der Mandate zum Europakongress der JEF Europe wird wie 

folgt geregelt: die ersten zwei Mandate erhält der Bundesvorstand als 

Direktmandate. Danach erhält jeder Landesverband – in nach Mitgliedszahlen 

absteigender Reihenfolge – ein Grundmandat. Etwaige weitere Mandate 

werden nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren auf die Landesverbände 

aufgeteilt. Die Berechnung der Mandate wird von dem*der Bundessekretär*in 

vorgenommen. Grundlage für die Berechnung der Mandatszahlen sind die 
von den Landesverbänden gemeldeten Mitgliederzahlen. Das Nähere  

bestimmt die Beitragsordnung. 
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§ 38: Weitere Außenvertretungen 

(1) Die Vertretung gegenüber weiteren Dachverbänden und Dritten obliegt dem         

Bundesvorstand, sofern der Bundeskongress keine gesonderten Regelungen       

trifft. 

XI. Gemeinsame Bestimmungen 
 

§ 39: Stimm- und Wahlrecht 

(1) Wählbar in die Organe der JEF Deutschland sind ausschließlich ordentliche 

Mitglieder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Mitglieder zwischen 14 

und 18 Lebensjahren sind nur dann wählbar, wenn die  

Erziehungsberechtigten der Kandidatur zuvor zugestimmt haben. Nur 
volljährige Mitglieder der JEF Deutschland können in den geschäftsführenden 

Bundesvorstand gewählt werden. 

Mitglieder haben Rede-, Antrags- und Stimmrecht, sowie das aktive und 

passive Wahlrecht, sofern kein Fall vorliegt, für den in dieser Satzung 
Ausnahmebestimmungen getroffen wurden. 

(2) Außerordentliche Mitglieder haben die Rechte und Pflichten eines Mitglieds. 

Sie haben jedoch weder das aktive noch das passive Wahlrecht, sofern diese 
Satzung keine Ausnahmen definiert. 

§ 40: Stimmenmehrheit und Minderheitenschutz 

(1) Sofern Satzung oder Geschäftsordnungen nichts anderes bestimmen 

(a) entscheidet bei Wahlen und Abstimmungen die einfache Mehrheit, 

(b) werden Stimmenthaltungen nicht berücksichtigt, 

(c) gelten Anträge bei Stimmengleichheit als abgelehnt. 
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(2) Die Geschäftsordnungen der Gremien der JEF Deutschland können für 

Abstimmungen andere Mehrheitsregelungen vorsehen, sofern für den 

konkreten Fall in dieser Satzung nichts anderes festgelegt ist. Dies gilt nicht  

für Wahlen und auch nicht für Abstimmungen zu Finanz- und 

geschäftsordnungsmäßigen Anträgen. 

§ 41: Mandate und Stimmübertragung 

(1) Ist ein*e Delegierte*r an der Wahrnehmung ihres*seines Mandates verhindert, 

kann sie*er sein Mandat für die Dauer der Sitzung an ein anderes Mitglied 

ihres*seines Landesverbandes übertragen. Ein*e Delegierte*r darf maximal 
eine Stimmübertragung wahrnehmen.  

(2) Stimmübertragungen müssen schriftlich an das Bundessekretariat erfolgen.  

Dieses hat die Stimmübertragung der Sitzungsleitung zur Kenntnis zu geben. 

Handelt es sich um eine Mandatsübertragung für den Bundeskongress, so ist 
außerdem die Mandatsprüfungskommission in Kenntnis zu setzen. 

(3) Mitglieder des Bundesvorstandes können kein Mandat eines 

Landesverbandes ausüben. Stimmübertragungen von Delegierten der  

Landesverbände und korporativer Mitglieder an Mitglieder des  

Bundesvorstandes sind nicht möglich. Die Stimmen von Mitgliedern des 

Bundesvorstandes sind ausschließlich an andere Mitglieder des 
Bundesvorsandes übertragbar. Absatz 1 gilt sinngemäß. 

(4) Durch Landesverbände gewählte Delegierte zu Organen der JEF Deutschland 
sollen unmittelbar nach der Wahl dem Bundessekretariat gemeldet werden. 

§ 42: Wahlen 

(1) Vor Wahlen kann auf Vorschlag der Sitzungsleitung oder auf Antrag eines 

Delegierten ein Wahlausschuss gewählt werden. Er besteht aus Vorsitz und 

zwei Stellvertreter*innen. Dem Wahlausschuss dürfen nur Personen 

angehören, die selbst nicht zur Wahl stehen. Die Mitglieder des 

Wahlausschusses sollten drei unterschiedlichen Landesverbänden 
entstammen. 
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            Der Wahlausschuss hat während des Wahlvorgangs die Sitzungsleitung inne. 

Während der Auszählung der Stimmen kann das Tagungspräsidium bzw. der 

Vorsitzende des jeweiligen Gremiums bei Zustimmung des Wahlausschusses 
mit der Sitzung fortfahren. 

Wird kein Wahlausschuss gebildet, übernimmt die Sitzungsleitung seine 
Funktion. 

(2) Der Wahlvorgang beginnt mit dem Tagesordnungspunkt „Wahlen“ und endet 
mit Bekanntgabe der Ergebnisse.  

(3) Wahlen können in offener oder in geheimer Abstimmung erfolgen. Verlangt 

auch nur ein*e Stimmberechtigte*r vor Beginn des jeweiligen Wahlvorgangs 

geheime Wahl, so ist dem zu entsprechen; eine offene Abstimmung ist dann 

unzulässig. Die Wahlen zum Bundesvorstand sind immer in geheimer 
Abstimmung durchzuführen.  

(4) Die Wahl der stellvertretenden Bundesvorsitzenden erfolgt ebenso wie die 

Wahl der Beisitzenden im Bundesvorstand in jeweils einem gemeinsamen 

Wahlgang. Dabei kann jede*r Wahlberechtigte maximal so viele Stimmen 

abgeben, wie Ämter zu besetzen sind. Die übrigen Mitglieder des 
Bundesvorstandes sind in einzelnen Wahlgängen zu wählen. 

(5) Über das Ergebnis der Wahlen ist ein gesondertes Wahlprotokoll 

anzufertigen, das dem Versammlungsprotokoll als Anlage beizufügen ist. Die 

Niederschrift ist durch den*die Versammlungsleiter*in und die*den 
Vorsitzende*n des Wahlausschusses zu beurkunden. 

(6) Der Bundesausschuss beschließt eine Wahlordnung für Bundesausschuss 

und Bundeskongress, die das Weitere bestimmt. Beschluss und Änderung der 

Wahlordnung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. 

§ 43: Niederschriften 

(1) Von jeder Gremiensitzung der JEF Deutschland ist ein Protokoll anzufertigen, 

das allen Mitgliedern des Bundesvorstandes und Mitgliedern des jeweiligen 
Gremiums zuzustellen ist.  
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(2) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des jeweiligen Organs. 

§ 44: Einsatz von Telemedien in der Gremienarbeit 

(1) Wann immer die Schriftform erforderlich ist, kann die Korrespondenz per 
E-Mail oder Telefax erfolgen. 

(2) Sitzungen aller Gremien der JEF Deutschland, mit Ausnahme von Sitzungen 

des Bundeskongresses, können in Form von Telefon-, Video- oder 
Internetkonferenzen erfolgen. 

(3) Alle Organe und Gremien der JEF Deutschland können Beschlüsse im 

Umlaufverfahren fernmündlich oder mittels E-Mail oder anderer dafür 

geeigneter Technologien treffen, sofern die Grundlagen hierfür in der 
Geschäftsordnung des jeweiligen Gremiums geregelt sind. 

§ 45: Beginn der Fristen 

   (1)   Maßgebend für den Beginn aller in der Satzung und den Verbandsordnungen  
             genannten Fristen sind:  

(a) Sofern der Postweg gewählt wird, das Datum des Poststempels. Der 
Einlieferungstag wird bei der Berechnung der Frist nicht mitgezählt. 

(b) Beim Versand von E-Mails der Tag, an dem die Mail versendet wurde. 

(c) Beim Einsatz von Telefax der Tag, an dem das Telefax verschickt wurde. 

§ 46: Amtsverlust 

   (1)   Jede Amtsenthebung von Funktionsträgern liegt in der Zuständigkeit  

             desjenigen Organs, das die Bestellung vorgenommen hat. § 29 Absatz 5  
             bleibt unberührt. 

§ 47: Amtsdauer 

  (1)   Die Amtsdauer aller Organe der JEF Deutschland beträgt zwei Jahre; mit  

            Ausnahme der Beisitzenden im Bundesvorstand, deren Amtsdauer ein (1)  

            Jahr beträgt. Die Amtszeit des Präsidiums des Bundesausschusses beträgt  

           drei Bundesausschusssitzungen. Die Mitglieder des Bundesvorstands bleiben  
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           bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Der*die  

           Bundesgeschäftsführer*in bleibt im Amt bis er*sie kündigt, der Bundesvorstand  

           seine Entlassung beschließt oder eine*n neue*n Bundesgeschäftsführer*in  

           beruft. 

 

XII. Schlussbestimmungen 
 

§ 48: Sprachformen 

    (1)   Alle Personen und Amtsbezeichnungen dieser Satzung gelten gleichermaßen  

             in der weiblichen und der männlichen Sprachform. Frauen sollen die  
             Amtsbezeichnung in der weiblichen Form führen. 

§ 49: Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnittes "Gemeinnützige Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten als solche keine Zuwendungen aus Mitteln 

des Vereines. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden. 

§ 50: Vereinsauflösung 

(1) Über die Auflösung des Verbandes entscheidet der Bundeskongress mit 

3/4-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, hierbei werden 
Enthaltungen als gültige Stimmen gezählt. 

(2) Bei Auflösung des Verbandes oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt sein Vermögen an die Landesverbände, die zum Zeitpunkt der Auflösung 

als gemeinnützig anerkannt sind. Das Vereinsvermögen wird anteilig gemäß 

der Mitgliederzahlen verteilt. Diese dürfen ausschließlich und unmittelbar für 
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gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Dies gilt auch bei Wegfall des 

bisherigen Zwecks. Sollten keine als gemeinnützig anerkannten  

Landesverbände mehr existieren, fällt das Vermögen an die Europa-Union 

Deutschland e. V.. 

§ 51: Satzungsänderungen 

(1) Satzungsänderungen bedürfen der Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen des Bundeskongresses. Enthaltungen gelten als gültige 
Stimmen. 

(2) Satzungsänderungsanträge sind bis neun Wochen vor dem Kongress beim 

Bundessekretariat einzureichen und vom Sekretariat binnen zwei Wochen zu 

verschicken. Änderungsanträge zu Satzungsänderungsanträgen sind zwei 
Wochen vor Beginn des Kongresses beim Sekretariat einzureichen. 

(3) Die Satzungsänderungsanträge sind der Einladung zum Bundeskongress 
beizufügen. 

(4) Satzungsänderungen, die aufgrund von Auflagen der Gerichte oder Behörden 

notwendig sind, kann der Bundesvorstand beschließen, sofern sie die 
Satzung dem Wesen nach nicht verändern. 

§ 52: Inkrafttreten 

   (1)  Diese Satzung tritt am ersten Werktag, der auf den Tag des Beschlusses  

            durch den Bundeskongress folgt, in Kraft. Im Außenverhältnis entfaltet sie ihre  
            Wirkung erst nach Eintragung ins Vereinsregister. 



 

Geschäftsordnung des Bundeskongresses 
der Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland e.V. 

Vom Bundeskongress am 13. Oktober 2018 in Halle (Saale) beschlossene Neufassung. 
Zuletzt geändert durch Beschluss des Bundeskongresses 

am 11. Oktober 2020 in Münster (Westfalen). 

Der Bundeskongress möge beschließen: 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Sitzungsturnus, Protokoll 
§ 2 Teilnahmerecht, Rederecht, Öffentlichkeit 
§ 3 Anträge 
§ 4 Geschäftsordnungsanträge 
§ 5 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung 
§ 6 Sitzungsleitung, Diskussionsordnung 
§ 7 Ordnungsgewalt der Sitzungsleitung 
§ 8 Präsidium 
§ 9 Schlussbestimmungen 

§ 1 S ITZUNGSTURNUS, PROTOKOLL 

(1) Der Bundeskongress tagt in der Regel einmal im Kalenderjahr. Über Termin und Ort                         
beschließt der Bundesvorstand; diese sind spätestens vier Monate zuvor den                   
Landesverbänden zur Kenntnis zu geben. Das Weitere bestimmt die Satzung. 

(2) Über die Anträge, die Ergebnisse der Beratung und die Beschlüsse des Kongresses                       
ist ein Protokoll zu führen, welches vom Versammlungsleitenden und den                   
Protokollierenden zu unterzeichnen ist. Der Verlauf sollte protokolliert werden. 

§ 2 TEILNAHMERECHT, REDERECHT, Ö FFENTLICHKEIT 

(1) Teilnahme- und redeberechtigt sind grundsätzlich alle Mitglieder der JEF Deutschland                   
sowie weitere geladene Gäste. 

(2) Die Einladung erfolgt an alle Landesvorstände und Landesgeschäftsstellen. 
(3) Der Bundeskongress tagt grundsätzlich öffentlich. Auf Antrag kann der Ausschluss der                     

Öffentlichkeit, ergänzend zu Nummer 1 der weiteren geladenen Gäste, für einen                     
Beratungsgegenstand beschlossen werden. Der Beschluss kann die Anwesenheit               
weiterer Personen beinhalten. Die vorher geltende Öffentlichkeit ist mit Abschluss des                     
betreffenden Beratungsgegenstands wiederherzustellen. 
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§ 3 ANTRÄGE 

(1) Antragsberechtigt sind die Delegierten und die Organe aller Gliederungsebenen                 
sowie die vom Bundesvorstand gebildeten Bundesarbeitsgemeinschaften. Anträge             
können auch von Einzelmitgliedern mit schriftlicher Begründung eingereicht werden. 

(2) Anträge sind grundsätzlich bei dem*der Bundessekretär*in vier Wochen vor Beginn                   
der Sitzung einzureichen und unverzüglich oder mit der Einladung zuzuleiten; für                     
außerordentliche Bundeskongresse gilt eine Frist von einer Woche. Anträge auf                   
Änderung der Satzung sind mit einer Frist von neun Wochen einzureichen. 

(3) Angelegenheiten, die nicht fristgemäß eingegangen sind (Dringlichkeitsanträge),             
werden nur zugelassen, wenn sie von einem Viertel der anwesenden Delegierten                     
eingereicht wurden und die einfache Mehrheit der anwesenden Delegiertenstimmen                 
zustimmt. Für die Einreichung genügt eine Unterstützung durch die Angabe des                     
Namens des Delegierten, des Landesverbands bzw. der Mitgliedschaft im                 
Bundesvorstand und der Unterschrift unter dem Antragstext. 

(4) Erledigte Anträge werden nicht beraten. 
(5) Änderungsanträge können, soweit die Satzung nichts anderes vorsieht und sie nicht                     

die Beratungsfolge gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 und 4 verletzen, bis vor der                             
Schlussabstimmung eines Antrags gestellt werden. Gleiches gilt für Anträge auf                   
Änderung von Änderungsanträgen. 

§ 4 GESCHÄFTSORDNUNGSANTRÄGE 

(1) Geschäftsordnungsanträge betreffen den Ablauf der Sitzung. Diese sind: 
 

Vertagung der Sitzung, 
Vertagung eines Tagesordnungspunkts oder Antrags, 
Nichtbefassung mit einem Tagesordnungspunkt oder Antrag, 
gemeinsame Beratung gleichartiger oder im Sachzusammenhang stehender             
Beratungsgegenstände, 
Trennung der Abstimmung von Sachverhalten eines Beratungsgegenstandes, 
Verweisung eines Tagesordnungspunkts oder eines Antrags zur weiteren Beratung                 
und Beschlussfassung an den Bundesausschuss oder Bundesvorstand, 
Verweisung eines Tagesordnungspunkts oder eines Antrags an eine               
Bundesarbeitsgemeinschaft zur weiteren Beratung und Rückverweisung an den               
Bundeskongress, 
Bundesausschuss oder Bundesvorstand, 
Sitzungsunterbrechung, 
Schließung der Redeliste, 
Begrenzung der Redezeit, 
Herstellung der Vertraulichkeit gemäß § 2 Absatz 3, 
Form der Abstimmung, 
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Reihenfolge der Abstimmung von Anträgen und Änderungsanträgen, 
Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
Wiederholung der Feststellung des Abstimmungsergebnisses, 
sofortige Abstimmung, 
unverbindliches Stimmungsbild, 
persönliche Erklärungen nach Abschluss eines Beratungsgegenstands, 
Aufhebung einer Ordnungsmaßnahme der Sitzungsleitung gemäß § 7 Absatz 1 Satz                     
2 und Absatz 2 Satz 2. 

 
Geschäftsordnungsanträge gemäß Satz 2 Nummer 1 bis 7, 11, 12, 14, 18 und 19 und                             
die Ergebnisse der Abstimmungen sind ins Protokoll aufzunehmen. 
 

(2) Ihre Einbringung wird durch das Heben beider Arme oder Vorsprache bei der                       
Sitzungsleitung signalisiert oder durch die Sitzungsleitung vorgenommen. Der*Dem               
Antragsteller*in ist unverzüglich das Wort zu erteilen. Der laufende Redebeitrag darf                     
nicht unterbrochen werden. 

(3) Es ist genau eine Gegenrede erlaubt. Erfolgt keine Gegenrede, ist der Antrag ohne                         
Abstimmung angenommen. Anträgen gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 und 15 ist                         
ohne Gegenrede Folge zu leisten. Kann die Beschlussfähigkeit nicht mehr festgestellt                     
werden, ist die Sitzung unverzüglich zu schließen und ein Fortsetzungstermin zu                     
finden. 

(4) Anträge gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 müssen vor Behandlung des jeweiligen                         
Gegenstands beschlossen werden. 

(5) Antragsteller*in von Anträgen gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 9, 10 und 16 kann nur                             
sein, wer sich noch nicht zum betreffenden Beratungsgegenstand geäußert hat. § 6                       
Absatz 4 bleibt unberührt. 

(6) Antragsteller*in von Anträgen gemäß Absatz 1 Satz 2 Nummer 19 kann nur sein, wer                           
nicht von der Ordnungsmaßnahme betroffen ist. Betroffene Sitzungsteilnehmende               
sind von der Abstimmung ausgeschlossen. 

(7) Während einer Abstimmung oder einer Wahlhandlung sind             
Geschäftsordnungsanträge nicht zulässig. 

§ 5 BESCHLUSSFÄHIGKEIT, BESCHLUSSFASSUNG 

(1) Der Bundeskongress ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß einberufen wurde                 
und mehr als die Hälfte der Delegiertenstimmen vertreten sind. 

(2) Beschlüsse werden offen mit der Mehrheit der anwesenden Delegiertenstimmen                 
gefasst.   
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§ 6 S ITZUNGSLEITUNG, DISKUSSIONSORDNUNG 

(1) Die Sitzungsleitung obliegt dem Präsidium. 
(2) Die Beratung von Anträgen beginnt mit der Generaldebatte. Anschließend werden die                     

Änderungsanträge einzeln beraten und abgestimmt. Hierbei sind weitergehende               
Änderungsanträge zu bevorzugen. Sind alle Änderungsanträge abgestimmt oder sind                 
als weniger weitgehend erledigt, findet ohne weitere Aussprache die                 
Schlussabstimmung statt. 

(3) Wortmeldungen können durch schriftliche Mitteilung bei der Sitzungsleitung oder                 
durch Handzeichen eingereicht werden. Das Wort wird grundsätzlich in der                   
Reihenfolge des Eingangs der Wortmeldung erteilt; hat ein*e Redner*in bereits zum                     
Beratungsgegenstand gesprochen, wird zunächst die*der in der Reihenfolge der                 
Wortmeldungen nächste Redner*in auf der Liste aufgerufen, die*der die wenigsten                   
Redebeiträge zum Beratungsgegenstand aufweist (balancierte Redeliste). Das             
Präsidium informiert vor der ersten Beratung eines Gegenstands das Verfahren der                     
Redeliste. 

(4) Die*Der Antragsteller*in wird, soweit sie*er es verlangt, vor einer Schlussabstimmung                   
das abschließende Wort erteilt. 

§ 7 ORDNUNGSGEWALT DER SITZUNGSLEITUNG 

(1) Die Sitzungsleitung kann zur Ordnung und zur Sache rufen und nach zweimaliger                       
Verwarnung das Wort bis zur Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand                 
entziehen. Handelt es sich dabei um eine*n Delegierte*n, kann der Bundeskongress                     
durch Beschluss mit einfacher Mehrheit eine solche Maßnahme wieder rückgängig                   
machen. Der Ruf zur Ordnung oder zur Sache sowie der Anlass hierfür dürfen von den                             
nachfolgenden Redner*innen nicht behandelt werden. 

(2) Wegen grober Verletzung der Ordnung kann die Sitzungsleitung einer*n                 
Teilnehmenden der Sitzung des Raumes verweisen. Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten                         
entsprechend. 

(3) Die Sitzungsleitung kann einer*m Redner*in, die*der die Redezeit überschreitet, nach                   
einmaliger Ermahnung das Wort entziehen. 

(4) Ordnungsmaßnahmen gemäß Absatz 1 und 2 sind ins Protokoll aufzunehmen. 

 

§ 8 PRÄSIDIUM 

Das Präsidium des Bundeskongresses besteht aus der*m Präsident*in und zwei                   
Stellvertreter*innen, die nach Maßgabe der Satzung bestimmt werden.   
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§ 9 S CHLUSSBESTIMMUNGEN 

(1) Über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet die Sitzungsleitung. Die                 
Anrufung des Bundesschiedsgerichts steht offen. 

(2) Für die Durchführung von Wahlen gilt die Wahlordnung in der jeweils gültigen                       
Fassung. 

(3) Änderungen und die Neufassung der Geschäftsordnung bedürfen der Mehrheit von                   
zwei Dritteln der anwesenden Delegiertenstimmen. 

(4) Diese Geschäftsordnung tritt unmittelbar nach Beschluss in Kraft. 
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    BESCHLUSS DES 67. BUNDESKONGRESSES  
         DER JEF DEUTSCHLAND 2020 
 

 

Leitantrag des 67. Bundeskongresses der JEF Deutschland vom 
9.-11.10.2020 in Münster (Westf.) 

Lasst Europa nicht im Regen stehen  
In welchem Europa wollen wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten leben?                       
Grundlegende Selbstverständlichkeiten, mit denen wir als Generation in der                 
europäischen Lebensrealität aufgewachsen sind, stehen aktuell in Frage. Für uns ist                     
klar: Europa ist unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft.                   
Europäische Solidarität - das beobachten wir immer öfter - erweist sich dabei allzu oft                           
als nicht krisenfest und die EU sich in zentralen Fragen als nicht ausreichend                         
handlungsfähig. So reagiert die EU beispielsweise nach wie vor nicht wirksam darauf,                       
dass in einigen Mitgliedstaaten europäische Werte klar verletzt wurden, indem                   
Rechtsstaatlichkeit zunehmend abgeschafft und Demokratie ausgehöhlt wurde.             
Besonders in zentralen Politikbereichen, können sich die EU-Mitgliedstaaten mangels                 
eines gemeinsamen Verständnisses seit Jahren nicht auf die notwendigen Reformen                   
einigen. 

Große aktuelle Herausforderungen, wie die Corona-Krise, der Klimawandel, die                 
Asylpolitik sowie eine zunehmende wirtschaftlich-soziale und kulturelle Spaltung des                 
europäischen Kontinents und der weltweite neue Nationalismus und Autoritarismus,                 
sind Herausforderungen, die ein geschlossenes, starkes und gemeinsames Handeln                 
der EU und ihrer Mitgliedstaaten verlangen. In einer Welt, in der Multilateralismus und                         
eine regelbasierte internationale Ordnung keine Selbstverständlichkeit mehr sind,               
brauchen wir die Europäische Union, die diese multilaterale Ordnung verteidigt und                     
vorantreibt. 

Die EU ist dafür institutionell nur unzureichend ausgestattet. Es ist dabei im                       
Wesentlichen nicht “die EU”, die hier versagt. Es sind die Regierungen der                       
Mitgliedstaaten, die Reformen lange gescheut haben oder sich nicht einigen                   
können oder wollen und sich bei Krisen noch viel zu häufig lieber in ihre eigenen                             
nationalstaatlichen Grenzen zurückziehen anstatt ein europäisches und allgemeines               
Interesse zu verfolgen. Um dieses Phänomen auflösen zu können, 

muss das langfristige Ziel eine Reföderalisierung Europas sein. Nur so kann das                       
Problem einer gegenseitigen Blockade der Akteure verhindert werden, um durch                   
klare Neuverteilung der Kompetenzen auf die verschiedenen Ebenen originär                 
europäische Lösungen hervorzubringen. Die nationalen Alleingänge während der               
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Corona-Pandemie haben nochmal in aller Deutlichkeit unterstrichen, wie               
entscheidend eine klare Kompetenzverteilung für die Handlungsfähigkeit der               
Europäischen Union ist. 

Für die Zukunft Europas und nicht zuletzt den Weg zu den Vereinigten Staaten von                           
Europa als die durchdachte Antwort auf europäische Herausforderungen, ist es                   
deshalb entscheidend, dass jetzt das Fundament Europas, als gemeinsame,                 
solidarische und wertebasierte EU, bewahrt und gesichert wird. 

Es bedarf dringender Reformen, die die Handlungsfähigkeit und Funktionalität der                   
EU verbessern . Nur dann können ebenfalls wichtige, zukunftsgerichtete Reformen                 
in den konkreten Politikbereichen, zum Beispiel der europäischen Asyl- und                   
Migrationspolitik, Wirtschafts- und Sozialpolitik oder Klimapolitik erfolgreich sein und                 
nachhaltig Bestand haben. Das Ziel muss ein Europäischer Bundesstaat sein, der                     
nicht nur unserem Verständnis von Föderalismus entspricht, sondern auch                 
gemeinsamer und handlungsfähiger ist und damit anhand progressiver Reformschritte                 
die Vision der Vereinigten Staaten von Europa vollendet. 

1. Eine neue Gemeinsamkeit schaffen 

Wir fordern deshalb, dass die Bemühungen der EU-Mitgliedstaaten, untereinander ein                   
neues gemeinsames Verständnis über den Charakter der EU und ihren zukünftigen                     
Weg und ihre Ausgestaltung zu finden, verstärkt werden. Nur wenn es gelingt, dass                         
zwischen Ost- und Westeuropa sowie Nord- und Südeuropa ein neues gemeinsames                     
Verständnis über gemeinsame europäische Themen entsteht, können politische               
Reformen nachhaltig Bestand haben. 

Die letzten Monate haben einmal mehr gezeigt, dass Verhandlungen, in denen                     
einzelstaatliche Interessen Priorität erhalten, zum Nachteil aller ausgehen. Vor allem                   
bei den Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU darf das Interesse                     
Einzelner nicht über dem allgemeinen Interesse der europäischen Bürger*innen                 
stehen. Daher fordern wir hier seit Jahren eine Änderung des Systems, eine Abkehr                         
vom Netto-Zahler-Empfänger-Narrativ und die Einführung europäischer Steuern. 

Zur Schaffung einer neuen Gemeinsamkeit ist es wichtig, die demokratische                   
Zivilgesellschaft und alle Bürger*innen mit einzubeziehen: Europa ist mehr als eine                     
Zusammenarbeit nationaler Regierungen. Wir brauchen Formate, durch die wir                 
Bürger*innen aktiv beteiligen, um eine andere Sichtweise auf europäische Themen zu                     
bekommen und um nicht nur einzelstaatliche Interessen auf europäischer Ebene                   
repräsentiert zu sehen. Gerade Bürger*innen in den Ländern, in denen                   
nationalistische Regierungen demokratische und liberale Prinzipien zunehmend             
unterminieren, haben es verdient, dass sie einbezogen werden. Wo nationale                   
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Regierungen dem nicht nachkommen, ist es Aufgabe der EU deren Rechte zu                       
schützen, Europäische Werte einzufordern und pro-europäische Haltung und               
Zukunftschancen einzubeziehen. Die Konferenz zur Zukunft Europas bietet eine                 
Chance, genau dies zu tun. Sie darf nicht zur Zuhör-Übung verkommen, sondern                       
muss sich den großen Fragen widmen und deshalb auch weitreichende Vorschläge                     
zu Vertragsänderungen machen können. 

Um ein tatsächlich geeintes Europa zu schaffen, müssen europäische Bürger*innen                   
nicht nur in die Gestaltung Europas einbezogen werden, sondern wir wollen auch                       
allen Menschen in Europa das Gefühl geben, aktive europäische Bürger*innen zu                     
sein. Dafür brauchen wir ein europäisches Gemeinschaftsgefühl, das uns vereint und                     
miteinander verbindet; eine europäische Identität, die durch Bildung und Austausch                   
gefördert und gefordert werden muss. Vor allem brauchen wir auch gemeinsame                     
Debatten und Diskussion und damit eine europäische Öffentlichkeit. 

2. Grundlegendes sichern, Reformen mutig angehen! 

Die Mitgliedstaaten der EU sollten auch den Mut haben, strukturell und institutionell                       
voranzugehen. 

Wir fordern, dass nach Jahren des Stillstands endlich Reformen der institutionellen                     
Ausgestaltung der EU angegangen werden. Es ist offensichtlich, dass in einer EU, in                         
der einzelne Mitgliedstaaten stetig die gemeinsamen Interessen der Vielen                 
ausbremsen können, die Handlungsfähigkeit abnimmt. Schon seit Jahren fordern wir                   
deshalb die flächendeckende Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips, die von einer                 
Stärkung der europäischen Öffentlichkeit begleitet werden muss, um nationalistische                 
Tendenzen in bestimmten Ländern zu vermeiden und das europäische Interesse bei                     
Abstimmungen auch in der nationalen Öffentlichkeit in den Vordergrund zu rücken.                     
Auch die Reform des Wahlsystems ist dringend geboten, um sowohl die Effektivität                       
europäischer Entscheidungen wie auch die Legitimation der Institutionen zu erhöhen.                   
Darüber hinaus braucht es auch Reformen im Kleinen, wie eine Verankerung der                       
Rechtsstaatskonditionalität im Mehrjährigen Finanzrahmen. 

Konkret fordern wir dabei, dass die Nichteinhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien mit                   
einer teilweisen oder vollständigen Streichung oder einer Aussetzung von                 
Kohäsionsmittel durch die Kommission einher gehen kann. Der Rat der Europäischen                     
Union hat die Möglichkeit, dieser Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit zu                   
widersprechen. Außerdem dürfen die jährlichen Rechtsstaatlichkeitsberichte an die               
Mitgliedsstaaten nicht nur ein Blatt Papier sein: Sie müssen im Falle von Verstößen                         
verbindliche Handlungsanweisungen an die Mitgliedsstaaten enthalten. Bei             
Nichteinhaltung müssen entsprechende Sanktionsmechanismen vorgesehen werden. 
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Wenn dies nicht gelingt, muss auch über die Idee des Kern-Europas neu nachgedacht                         
werden. Die Mehrheit in Europa darf sich nicht einzelnen nationalistischen                   
Regierungen, die Werte missachten und Gemeinsames bewusst torpedieren, beugen.                 
Dabei müssen aber zwingend die Bürger*innen in den betreffenden Ländern mit                     
einbezogen werden. 

 

3. Europäische Politik in wichtigen Bereichen weiterentwickeln 

Schließlich muss, aufbauend auf einem neu gesicherten und weiterentwickelten                 
Fundament, europäische Politik in wichtigen Bereichen weiterentwickelt werden. 

Die EU MUSS zukünftig eine stärkere Rolle auf der internationalen Ebene                     
einnehmen. Europa sollte sich als friedliche Macht positionieren, die sich für                     
Menschenrechte, Demokratie, eine regelbasierte internationale Politik und das               
Völkerrecht weltweit einsetzt. Dazu muss Europa mit einer Stimme sprechen und eine                       
neue gemeinsame außenpolitische Linie verfolgen, die nicht von postkolonialen                 
Ansprüchen sondern der Gleichheit aller Menschen und Staaten geprägt ist. 

Wir werden zukünftig weiter und noch viel mehr mit globalen Krisen, allen voran den                           
Auswirkungen der Klimakatastrophe, konfrontiert werden. Im Kampf gegen und der                   
Anpassung an die Klimakatastrophe muss die EU aktiv vorangehen. Um eine CO2-                       
neutrale EU bis 2050 zu erreichen, braucht es jetzt streng gesetzte politische Ziele,                         
eine Umstellung der Wirtschaft wie z.B. durch den European Green Deal, eine                       
gemeinsame europäische Energieunion und ausreichende Finanzierung in neue               
klimafreundliche Technologien. Die Politiken der nächsten Jahre müssen neben der                   
Abschwächung der Klimakatastrophe auch bereits auf die Anpassung an die                   
Klimafolgen gerichtet sein. So müssen beispielsweise frühzeitig Hilfsprogramme               
aufgesetzt werden für Regionen, die entweder durch steigenden Meeresspiegel,                 
Verwüstung und Dürre oder schlimmere Naturkatastrophen gefährdet sind. 

Die gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik muss so weiterentwickelt                 
werden, dass sie europäischen Werten sowie der Verantwortung und den                   
Möglichkeiten Europas gerecht wird. Wir setzen uns daher weiterhin für eine Reform                       
der Dublin-III-Verordnung ein, um die humanitär dramatische Lage an den                   
EU-Außengrenzen abzuwenden. Zwar bemüht sich die Europäische Kommission,               
mit ihrem Vorschlag zur Reform der Migrationspolitik eine europäische Einigung zu                     
erzielen. Jedoch müssen wir feststellen, dass der Vorschlag an dem bisherigen                     
Prinzip der Dublin-III-Verordnung kaum etwas verändern würde. Anstelle einer                 
solidarischen Verteilung der Geflüchteten sind knallharte Abschiebungen das               
Credo der Stunde. Aus unserer Sicht ist der vorgeschlagene Migrationspakt damit                     
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keinesfalls eine Wende des Status Quo. Für eine solidarische Verteilung der                     
Geflüchteten sind eher schnellere Asylverfahren für Schutzsuchende erforderlich,               
die derzeit teilweise mehrere Monate in Aufnahmezentren an den                 
EU-Außengrenzen verbringen. Geflüchtete sollen auf Basis eines von uns                 
geforderten Verteilungsschlüssels, der auf BIP, Einwohner*innenzahl und             
Wünschen der Geflüchteten basiert, nach der Registrierung unmittelbar auf die                   
EU-Mitgliedstaaten verteilt werden. Dies würde neben einer effizienteren               
Abhandlung laufender Verfahren auch der Entstehung menschenunwürdiger             
Aufnahmezentren wie im griechischen Moria vorbeugen. 

Die europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik muss verbessert werden. Wir                 
brauchen eine Stärkung sozialer Rechte und Absicherungen und vor allem auch eine                       
europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik, die sich noch stärker der Rechte und                     
Interessen junger Menschen annimmt, um zu verhindern, dass Wirtschaftskrisen                 
ganze Generationen überproportional treffen. 

In der europäischen Jugendpolitik ist es entscheidend, dass die Rechte und                     
Freiräume junger Menschen gestärkt werden und ihre Beteiligung verbessert wird.                   
Dafür ist die Finanzierung von demokratischen, zivilgesellschaftlichen (Jugend)-               
organisationen genauso entscheidend wie die Absenkung des Wahlalters auf 16                   
Jahre in der Reform des europäischen Wahlrechts. 

In diesen zentralen und weiteren Bereichen entscheidet sich Europas Zukunft jetzt.                     
Deshalb werden wir als JEF die Zukunft, die uns vorschwebt, jetzt einfordern und                         
aktiv für sie einstehen. Daher: Lasst Europa nicht im Regen stehen! 
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Die EU als globale Vorreiterin  

beim Klimaschutz 
Klimaschutz ist die größte und wichtigste Herausforderung dieses Jahrhunderts. Bereits in                     
unserem Leitantrag zum Buko 2019 haben wir, die Jungen Europäischen Förderalist*innen,                     
uns dazu bekannt, dass die katastrophalen und irreparablen Folgen der menschengemachten                     
Klimakrise nicht nur für eine Spaltung der EU sorgen können, sondern auch den nächsten                           
Generationen ihre Lebensgrundlagen rauben. Das Erreichen des Zieles der Klimaneutralität                   
bis spätestens 2050 ist die Aufgabe, an der sich die EU langfristig messen lassen muss. Mit                               
dem “Green Deal” hat die Europäische Kommission einen umfangreichen Aktionsplan für eine                       
nachhaltige Gestaltung der europäischen Wirtschaft vorgestellt, welcher durch Strategien in                   
allen Politikbereichen erreicht werden soll. Dieser multisektorale Ansatz zielt auf eine                     
grundlegende Veränderung der europäischen Klimapolitik, legt die Basis für eine                   
europaweite Klimaneutralität bis 2050 und bekennt sich zu den Grundsätzen und der                       
1,5°-Grenze des Pariser Klimaabkommens. JEF Deutschland begrüßt in diesem                 
Zusammenhang die Ansätze des European Green Deals. Die Setzung von Zielen wie der                         
1,5°-Grenze oder der Klimaneutralität bis 2050 ist an sich allerdings noch kein Erfolg. Lediglich                           
die Umsetzung dieser Ziele sollte gefeiert werden, davon sind wir allerdings noch weit                         
entfernt. Immer wieder müssen wir mit ansehen, wie einzelne Mitgliedsstaaten kurzfristige                     
Profite dem langfristigen Wohlergehen der Umwelt und der Menschen, die in ihr leben,                         
vorziehen. In der alarmierenden Lage, in der sich unser Planet befindet, können wir uns solch                             
ein egoistisches, kurzfristiges Handeln nicht mehr leisten. Um das absolute Minimum des                       
Notwendigen zu erreichen, fordern wir die Bundesregierung und die Kommission dazu auf,                       
durch einen umfassenderen Europäischen Emissionshandel (EU ETS), eine gemeinsame                 
europäische Mobilitäts- und Energiepolitik, nachhaltige Landwirtschaft und eine               
EU-Biodiversitätsstrategie den European Green Deal mit Leben zu füllen. Die EU muss beim                         
Klimaschutzes globale Vorreiterin werden. 

Ein umfassender, zukunftsweisender EU- Emmissionshandel 

Der Europäische Emissionshandel ist eine tragende Säule auf dem Weg der EU in eine                           
klimaneutrale Zukunft und muss noch stärker ausgebaut werden. Momentan fallen ungefähr                     
45% der Treibhausgasemissionen der EU unter den Emissionshandel. Im Vergleich mit                     
anderen Ländern ein beachtlicher Wert, für eine nachhaltige Zukunft allerdings deutlich zu                       
wenig. Der EU ETS schuf im Jahr 2005 den ersten internationalen Emissionshandel und wird                           
2021 in seine vierte Handelsperiode eintreten. In den vorherigen Phasen wurde zu Recht                         
häufig der zu niedrige CO2- Preis kritisiert, was aber jetzt ab 2021 korrigiert wird und wodurch                               
nachhaltige Technologien relativ kosteneffizient werden. Für eine Investition in                 
kohlenstoffarme Technologien ist dabei sowohl ein angemessen hoher Preis der Zertifikate                     
als auch eine langfristige Zukunftsperspektive notwendig. Langfristig sollte der Preis für                     
Emissionen dabei den Folgekosten entsprechen, welche aktuell bei ca. 180 Euro liegen. Viele                         
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Investitionen, wie die in neue Hochöfen, werden nur im Abstand mehrerer Jahrzehnte                       
getätigt. Folglich muss jetzt eine große Sicherheit geschaffen werden, dass klimaförderliche                     
Investitionen sich auszahlen. Dies gilt nicht nur für die bereits jetzt im EU ETS inkludierten                             
Sektoren, sondern auch für andere wichtige Sektoren, wie den Transportsektor. Verkehr hat                       
den zweitgrößten Anteil an den Emissionen innerhalb der EU nach der Stromerzeugung und                         
es ist mit großer Sorge zu betrachten, dass die Reduktion der Treibhausgase in diesem                           
Sektor gegen Null geht. Ein Bereich der Mobilität, der Seeverkehr, fand dabei zu wenig                           
Beachtung. Wir benötigen klare Vorschriften für den Seeverkehr durch eine neu                     
ausgearbeitete EU- Verordnung, die die bisherigen Vorschriften überprüft und ausweitet.                   
Besonders im Güterbereich spielt der Seeverkehr eine Schlüsselrolle, da fast 90 % des                         
externen Frachtverkehrs der EU auf dem Seeweg abgewickelt werden. Die EU geht davon                         
aus, dass der Gütertransport bis 2050 um 100 % zunimmt, sodass der Seeverkehr im gleichen                             
Zeitraum für 17 % der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sein wird. Eine Einbindung                       
dieser Sektoren in den EU ETS ist deshalb auf lange Sicht unabdingbar. 

Eine europäische Energiewende 

Der EU ETS ist zentraler Bestandteil der europäischen Energiewende. Eine effizientere und                       
richtungsweisende Bepreisung von CO2 alleine wird allerdings nicht ausreichen, um alle                     
klimapolitischen Probleme zu lösen. Ohne die notwendige Infrastrukturen, wie eine                   
europäische Wasserstoffwirtschaft, besser integrierte Stromnetze, eine umfassende             
Digitalisierung oder eine stärkere Sektorkopplung wird dem Klimawandel nicht erfolgreich                   
begegnet werden können. Diese Infrastrukturen müssen für maximale Effektivität europäisch                   
gedacht werden. Wir haben eine einmalige Chance den Wandel hin zu einer                       
Dekarbonisierung des Energiemarktes gemeinsam zu gestalten. Ein Verpassen dieser                 
Gelegenheit wird zu einem fragmentierten, ineffizienten Markt führen und zu einem                     
unüberwindbaren Hindernis auf dem Weg zur Erfüllung der Klimaziele der EU werden. Bei der                           
Bildung eines gemeinsamen Energiemarktes muss der Fokus dabei auf erneuerbaren                   
Energien liegen. Durch die Erhöhung des Anteils der Erneuerbaren am Strommix entstehen                       
natürlich neue Herausforderungen, so müssen stärkere Schwankungen ausgeglichen werden.                 
Dafür ist es notwendig Speichermöglichkeiten weiterzuentwickeln. Hierfür ist insbesondere                 
die Speicherung durch klimaneutrale Gase, wie z.B. grünem Wasserstoff in großer Skalierung                       
sinnvoll. 

Schaffung einer nachhaltigen Europäischen Kreislaufwirtschaft 

Würden alle Menschen der Erde leben wie die Bürger*innen der Europäischen Union, dann                         
bräuchte es pro Jahr ca. 2,8 Erden um den enormen Ressourcenbedarf der Bevölkerung zu                           
stillen. Nur etwa 12% der verbrauchten Ressourcen gelangen durch Wiederverwendung in                     
den Produktionszyklus. Würde der Lebenszyklus eines Produkts bis zu seiner endgültigen                     
Entsorgung durch Wiederverwendung oder Recycling verlängert werden, so würde auch der                     
Ressourcenverbrauch und die materielle Abhängigkeit der EU abnehmen. Somit müssen sich                     
Produktions- und Verbrauchsmuster ändern. Dazu braucht es die richtigen Preissignale und                     
Strategien innerhalb der EU, um ihre Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Zu diesem Zweck                         
verabschiedete die Europäische Kommission am 11.03.2020 einen neuen Aktionsplan für die                     
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Kreislaufwirtschaft innerhalb der EU, einer der Hauptbestandteile des Europäischen Green                   
Deals. Dieser enthält Maßnahmen 

über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts, um die europäische Wirtschaft                   
zukunftsfähig und umweltschonender zu gestalten. Europäische Unternehmen geben im                 
Schnitt 40% ihrer Ausgaben für Materialien aus. Hier würde ein geschlossenes                     
Kreislaufmodell erheblich zu ihrer Rentabilität beisteuern und vor Preisschwankungen                 
schützen. In der EU werden jährlich 2,5 Mrd. Tonnen Abfall erzeugt. Diese Menge könnte                           
durch die Einführung einer Kreislaufwirtschaft erheblich gesenkt werden. Es ist untragbar,                     
dass die EU in den letzten 10 Jahren Millionen Tonnen Abfälle in Nicht-EU-Länder ausgeführt                           
hat. Die Europäische Union sollte in der Lage sein, sich selbst um ihre Abfälle zu kümmern.                               
Somit sollte die EU nicht nur Verantwortung für Umweltschutz innerhalb ihrer Grenzen                       
übernehmen, sondern hat auch Rechenschaft zu tragen, wenn es um Berührungspunkte mit                       
dem Ausland geht. 

Biodiversität & nachhaltige Landwirtschaft 

Eine ganzheitliche Strategie zur Bekämpfung der Klimakatastrophe in Form des Schutzes                     
unseres Ökosystems, einer nachhaltigen Bewirtschaftung und Düngung der Böden und der                     
Erhaltung der Biodiversität wäre ein maßgeblicher Schritt, um dafür zu sorgen, dass die                         
enorm vom Klima abhängige Landwirtschaft auch in der Zukunft gute Bedingungen für das                         
(Über-)Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen schafft. Durch die Covid-19-Pandemie                   
wurde abermals die Wichtigkeit einer erhöhten Biodiversität und Landwirtschaft aufgezeigt,                   
da diese sowohl die ökonomischen als auch ökologischen Folgen begrenzen und abfedern.                       
Gerade in unsicheren Krisenzeiten, wie diesen, sind wir alle auf eine stabile und nachhaltige                           
Landwirtschaft angewiesen, die eine sichere und qualitativ hochwertige               
Lebensmittelversorgung garantiert. Angefangen bei unserer wertvollsten Ressource, dem               
Wasser. Durch die massenhafte Ausbringung von Gülle in der Landwirtschaft wird in einigen                         
EU-Ländern, insbesondere Deutschland, der Nitratwert von 50mg/l immer wieder                 
überschritten. Die Verseuchung des Grundwassers mit Nitrat durch Verstöße gegen die                     
EU-Richtlinien stellt nicht nur ein Gesundheitsrisiko für Menschen dar, sondern schädigt auch                       
Gewässer und Tiere durch die Umwandlung zu giftigem Nitrit. Deshalb fordern wir eine                         
strengere Kontrolle zur Gewährleistung der Einhaltung der Nitratwerte durch die EU                     
Kommission. Die Farm-to-Fork Strategie der EU-Kommission zielt auf die Förderung und den                       
Ausbau einer ökologischen Landwirtschaft ab und will bis 2030 ein Viertel des EU                         
Ackerlandes für die ökologische Landwirtschaft nutzen. Dies trägt weiter zur Senkung der                       
Nitratwerte bei, da weniger Gülle ausgebracht werden muss und wirkt sich somit positiv auf                           
die Umwelt aus. Bereits 2006 wurde der “Aktionsplan der Europäischen Union zur Stärkung                         
der Biodiversität” verabschiedet, um eine Vielfalt der Ökosysteme zu garantieren, vom                     
Aussterben bedrohte Tierarten zu schützen und die genetische Vielfalt aller Lebewesen zu                       
sichern. Jedoch kommt es aufgrund von durch den Menschen verursachten                   
Umweltzerstörungen,-verschmutzungen und -schäden zu einem stark beschleunigten             
Biodiversitätsverlust, der das Aussterben von zahlreichen Tierarten, Entwaldung und                 
Abnahme der Fischbestände bewirkt. 
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Dadurch sind für die Arzneigewinnung wichtige Pflanzen und Wasserorganismen, die                   
entscheidend zur Lebensmittelsicherung beitragen, bedroht. Außerdem kann die natürliche                 
Bodenfruchtbarkeit, die bei dem Problem der Überdüngung der Böden, Abhilfe schaffen                     
könnte, nicht erhöht werden. 

Nachhaltige Mobilität  

Aufgrund des steigenden Bedarfs an Personen- und Güterverkehr brauchen wir in Europa                       
Mobilitätslösungen, die unsere Umwelt schützen, eine schnelle, einfache sowie komfortable                   
Verbindung schaffen und für jeden Menschen erschwinglich sind. Eine freie europäische                     
Mobilität ist für die JEF Deutschland eine der Kernerrungenschaften der EU und muss                         
unbedingt für gegenwärtige und zukünftige Generationen bewahrt, nachhaltiger gestaltet und                   
ausgebaut werden. Unter den zunehmenden technologischen Möglichkeiten können               
besonders im Bereich Mobilität und Verkehr gegenwärtig hohe Klimaemissionen eingespart                   
werden. Der Verkehr im urbanen Raum ist beispielsweise häufig geprägt durch einen                       
geringen Verkehrsfluss und muss effizienter und nachhaltiger gestaltet werden. Hierzu bedarf                     
es ein Mobility-as-a-Service-Konzept (MaaS), um Individualverkehr mit öffentlichen               
Transportmitteln deutlich stärker zu verbinden. Wir benötigen eine öffentliche, europäische                   
Plattform, welche grenzüberschreitende und nachhaltige Mobilität unterstützt, indem sie                 
Transportmöglichkeiten und Verkehrsverbünde miteinander verknüpft. Zusätzlich dazu             
müssen bestehende Netze nachhaltiger Mobilität ausgebaut werden, um im europäischen                   
Raum Anreize für den Umstieg von Flugverkehr auf nachhaltige Mobilität zu schaffen. Dafür                         
braucht es bessere Zugverbindungen zwischen den großen Städten der EU, die erneute                       
Etablierung von Nachtzügen, ein konkurrenzfähiges Güternetz und die Förderung neuer                   
Strecken genauso wie die Förderung von Fahrradstraßen in Städten sowie in Grenzregionen. 

Wir können dabei viel voneinander lernen und müssen eine Plattform etablieren, die einen                         
Austausch von Best Practices ermöglicht. 

Die JEF Deutschland fordert die europäischen Institutionen, die EU- Mitgliedstaaten und die                       
Bundesregierung dazu auf, 

1. sich langfristig für einen jegliche Sektoren umfassenden europäischen               
Emissionshandel einzusetzen und insbesondere die Sektoren Mobilität, Seeverkehr               
und Wärme weit vor 2030 zu inkludieren, 

2. durch eine stetig zunehmende Begrenzung der CO2-Zertifikate, Anreize zur                 
Investition in nachhaltige Zukunftstechnologien zu schaffen, 

3. schnellstmöglich Grenzausgleichsmaßnahmen einzuführen, um die 
Abwanderung von Industriezweigen in Länder mit geringeren Klimaschutzstandards               
zu verhindern und gleichzeitig internationale Anreize zu ambitionierterem Klimaschutz                 
zu kreieren, 

4. innerhalb der international Schifffahrtsorganisation weiter auf die Einführung von                 
Verboten von bestimmten klimaschädlichen Kraftstoffen und der Reduzierung von                 
Emissionen hinzuarbeiten und klimafreundliche Schiffskraftstoffe und Technologien zu               
födern, 
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5. eine nachhaltige europäische Energiewende voranzutreiben und die dafür               
notwendige Infrastruktur wie eine europäische Wasserstoffwirtschaft und stärker               
integrierte Stromnetze aufzubauen, 

6. einen geeinten europäischen Energiemarkt zu schaffen und eine stärkere Integration                   
der Standards zu forcieren, 

7. nur noch klimaneutrale Projekte zu subventionieren und dem Europäischen Parlament                   
eine stärkere Kontrolle bei der Fördermittelvergabe einzuräumen, 

8. den Anteil der kreislauforientiert verwendeten Materialien in den kommenden 10                   
Jahren auf mindestens 50% zu steigern, 

9. für eine substantielle Reduktion der Müllexporte ins EU-Ausland zu sorgen, 
10. eine einheitliche Abfallwirtschaft und einheitliche Recyclingvorschriften zu schaffen, 
11. eine präsente, einheitliche Kennzeichnung von Produkten einzuführen, um eine                 

höhere Sichtbarkeit von nachhaltigen Herstellungsweisen zu gewährleisten, 
12. die EU-Grundwasserrichtlinie (GWRL) und der Richtlinie des Rates vom 12. Dezember                     

1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus                   
landwirtschaftlichen Quellen einzuhalten und die Einhaltung des Nitratwerts von                 
50mg/l strenger zu kontrollieren, 

13. tiergerechte Haltung zu subventionieren, Massentierhaltung zu reduzieren und die                 
EU-Düngeverordnung zu verschärfen, 

14. die EU Biodiversitätsstrategie und den dazugehörigen Aktionsplan zu implementieren,                 
spezielle Schutzbezirke zur Bienenzucht auszuweiten und zu vergrößern und die                   
Lebensmittelsicherheit durch Umsetzung der “From- Farm-to-Fork”- Strategie zu               
stärken, 

15. ein MaaS (Mobility as a Service)-Konzept einzuführen, das den Verbraucher bzw. die                       
Verbraucherin durch eine öffentliche, europäische Plattform bei einer schnellen,                 
klimafreundlichen sowie grenzüberschreitenden Mobilität unterstützt und           
Verkehrsverbünde und Transportmöglichkeiten abbildet und verknüpft, wobei             
insbesondere neue grenzübergreifende Verkehrsstrukturen zu fördern sind, 

16. einen besseren Austausch bezüglich Best-Practice zwischen den Ländern               
anzustreben und eine europäische Plattform auf Basis eines Open-Data- Ansatzes zu                     
schaffen, die den Austausch von Daten, das Lernen voneinander und somit den                       
Au au einer effizienten und nachhaltigen öffentlichen Infrastruktur fördert, 

17. die Eingliederung von mehr Sprinterzügen zwischen den großen europäischen                 
Städten sowie die Förderung bestehender Nachtzugverbindungen und neuer               
Verbindungen innerhalb Europas voranzutreiben, 

18. ein leistungsstarkes europäisches Güternetz aufzubauen, 
19. und Fahrradstraßen in europäischen Städten und insbesondere in Grenzregionen                 

aufzubauen und zu fördern. 
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Gemeinsames Vorgehen innerhalb der EU 
zur Bekämpfung der SARS- 

CoV-2-Pandemie 
Seit Beginn des Jahres 2020 breitet sich SARS-CoV-2 in der Welt aus, wodurch sich die                             
größte Pandemie seit der Spanischen Grippe entwickelte. Die rasche Verbreitung des Virus                       
führte zu erheblichen Beschränkungen von Freiheitsrechten der Bevölkerung und zum                   
größten Wirtschaftseinbruch seit dem zweiten Weltkrieg. Die Mitgliedsstaaten der                 
Europäischen Union vermochten es nicht, solidarisch und gemeinschaftlich gegen das Virus                     
vorzugehen und sich gegenseitig Hilfe zu leisten. 

Zunächst breitete sich das Virus ungehindert aus, bis die Nationalstaaten zum Teil sehr                         
unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Es entstand ein Flickenteppich von Regelungen und                   
unabgestimmten und unkoordinierten Vorgehensweisen zwischen den Mitgliedstaaten, wie               
etwa gegenseitige Einstufungen als „Risikogebiete” nach zum Teil ganz unterschiedlichen                   
Maßstäben. 

Anstatt die vorhandene Infrastruktur auf europäischer Ebene, nämlich das Europäische                   
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) einzubinden, hat im                         
März 2020 das deutsche Robert-Koch-Institut etwa pauschal die französische Region „Grand                     
Est,” die flächenmäßig größer als die Niederlande oder die Schweiz ist zu einem Risikogebiet                           
erklärt, obwohl tatsächlich nur ein kleiner Teil dieser Region überdurchschnittlich von der                       
Verbreitung des Virus betroffen war. 

In der Folge wurde eine der wesentlichsten Säulen der Europäischen Union und für                         
europäische Bürger*innen das offenkundigste Zeichen der europäischen Einigung, nämlich                 
der sogenannte Schengen-Acquis beeinträchtigt. Seit dem 26. März 1995 waren die                     
Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums weggefallen, sodass wir bis zur                 
SARS-CoV-2-Pandemie auf nunmehr 25 Jahre weitestgehend freien Grenzverkehr für Waren                   
und Personen zurückblicken konnten. Ohne Absprache mit den europäischen Partnern                   
wurden ab dem 16. März 2020 durch die Bundesrepublik Deutschland und ihre                       
Nachbarländer wieder dauerhafte Grenzkontrollen eingeführt und es wurden zahlreiche                 
wichtige Grenzübergänge vollständig geschlossen. Das Übertreten der „grünen Grenze“                 
wurde unter Strafe gestellt. 

Während der Flüchtlingskrise und für wenige Wochen dauernde Großereignisse gab es in                       
den letzten 25 Jahren wieder Grenzkontrollen. Auch wenn wir diese Grenzkontrollen scharf                       
zurückweisen (siehe Beschluss "Zurück zu Schengen" des Bundesausschusses der JEF                   
Deutschland vom 30. November 2019), so waren diese bei weitem nicht so einschneidend                         
wie die Grenzkontrollen und vor allem Grenzschließungen während der Coronakrise. 

Emmeline
Anlage 12
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Die starke Einschränkung der Personenfreizügigkeit, und die Verletzung des Rechtes auf                     
Nichtdiskriminierung führte dazu, dass besonders EU-Bürger*innen in Grenzregionen starke                 
negative Auswirkungen zu spüren bekamen. Über die staatlichen Fehlgriffe hinaus, kam es zu                         
Anfeindungen in Form von verbalen und tätlichen Beleidigungen zwischen den Bürger*innen                     
untereinander. Die politische Grenzschließung wurde als Symbol verstanden, alte                 
Ressentiments wieder aufleben zu lassen und diese im Alltag auszuleben. Hierbei wurden                       
auch Pendler*innen, die gerade im Gesundheitswesen wichtige Arbeit leisteten, aufgrund                   
banaler Erkennungsmerkmale, wie eines Autokennzeichens des Nachbarlandes verbal und                 
non- verbal attackiert. Diese Maßnahmen im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie haben                   
nachhaltig zur Vergiftung des Klimas mit unseren Nachbarländern, insbesondere in den                     
Grenzregionen zu Frankreich und Luxemburg, geführt. Drei der vier Grundfreiheiten der                     
Europäischen Union, nämlich der freie Warenverkehr, die Dienstleistungsfreiheit und vor                   
allem die Personenfreizügigkeit, wurden massiv beeinträchtigt. 

Ein solch unverhältnismäßiger Eingriff in Europäische Werte und Rechte der Bürger*innen ist                       
jedoch auch durch eine Krise wie die SARS-CoV-2-Pandemie nicht zu rechtfertigen. Die                       
Jungen Europäischen Föderalist*innen erkennen ausdrücklich an, dass Abstandsregeln sowie                 
Kontakt- und Hygieneregeln notwendig sind, um die Krise zu bewältigen. Insgesamt dürfen                       
die politischen Maßnahmen nicht in der Aushöhlung oder Missachtung der gemeinsamen                     
politischen Errungenschaften münden und dürfen sich deshalb nicht an politischen Grenzen                     
orientieren, die nur ein historischer Strich in der Landschaft sind. Vielmehr müssen sie sich an                             
dem tatsächlichen epidemiologischen Geschehen orientieren. Daher verbieten sich               
Grenzschließungen und Unilateralismus von sich aus. 

Die Jungen Europäischen Föderalist*innen fordern daher: 

● Die Bekämpfung einer globalen Pandemie kann nur durch gezielte und koordinierte                     
Aktionen erreicht werden. Eine eigene Kompetenz auf EU-Ebene ist daher                   
unerlässlich. 
 

● Nationale Alleingänge müssen unterbleiben, um nicht die in der 70-jährigen                   
Friedensgeschichte der EU zugeschütteten Gräben wieder aufzureißen, und durch                 
solidarisches Handeln gemäß der Solidaritätsklausel im Vertrag von Lissabon ersetzt                   
werden. 
 

● Eine Bewertung von Risikogebieten sollte europaweit einheitlich durch das ECDC                   
vorgenommen werden und als Maßstab für regionale und lokale Maßnahmen dienen.                     
Risikogebiete sollten in einer einheitlichen Größenordnung, nämlich den               
NUTS-3-Regionen, ausgewiesen werden. 
 

● Die Kompetenzen des ECDC müssen ausgeweitet werden und die nötigen                   
Ressourcen bereitgestellt werden, sodass dieses in Zukunft EU-weite Maßnahmen zur                   
Eindämmung einer Pandemie veranlassen und nationalen Regierungen konkret Hilfe                 
leisten kann. 
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● Grenzschließungen und somit eine Verletzung des Schengen-Abkommens und der                 
damit verbundenen Freizügigkeit dürfen keine Maßnahme zur Pandemiebekämpfung               
sein. Die Jungen Europäischen Föderalist*innen werden gemäß dieser Forderung im                   
Falle erneuter pandemiebedingter Grenzschließungen der Bedeutung des             
Schengen-Acquis für die Europäische Union angemessenen Aktionen             
(Demonstrationen, Protest-Aktionen, etc.) durchführen und sich öffentlich deutlich               
gegen einen solchen Eingriff positionieren. 
 

● Abstandsregeln sowie Kontakt- und Reisebeschränkungen dürfen sich nicht am                 
Kriterium der Staatsangehörigkeit orientieren und müssen diskriminierungsfrei anhand               
objektiver Kriterien bestimmt werden. 

 


